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 Verordnung
 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

 Verordnung zur Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
 (MTS-Kraftstoff-Verordnung)

 A.  Problem und Ziel

 Das  Gesetz  zur  Einrichtung  einer  Markttransparenzstelle  für  den  Großhandel
 mit  Strom  und  Gas  vom  5.  Dezember  2012  (BGBl.  I  S.  2403)  verpflichtet  die
 Betreiber  von  öffentlichen  Tankstellen  bzw.  die  Unternehmen,  die  den  Betrei-
 bern  die  Verkaufspreise  vorgeben,  nach  Maßgabe  einer  Rechtsverordnung  des
 Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und  Technologie  (BMWi),  bei  jeder  Än-
 derung  ihrer  Kraftstoffpreise  diese  in  Echtzeit  und  differenziert  nach  der  jewei-
 ligen  Sorte  an  die  Markttransparenzstelle  für  Kraftstoffe  zu  übermitteln  (§  47k
 Absatz  2  des  Gesetzes  gegen  Wettbewerbsbeschränkungen  –  GWB).  Die
 Markttransparenzstelle  für  Kraftstoffe  wird  nach  Maßgabe  einer  Rechtsver-
 ordnung  des  BMWi  ermächtigt,  diese  Preisdaten  elektronisch  an  Anbieter  von
 Verbraucher-Informationsdiensten  zum  Zweck  der  Verbraucherinformation
 weiterzugeben  (§  47k  Absatz  5  Satz  1  GWB).  Bei  der  Veröffentlichung  oder
 Weitergabe  der  Preisdaten  an  Kraftstoffverbraucherinnen  und  -verbraucher
 müssen  die  Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiensten  nach  §  47k  Ab-
 satz  5  Satz  2  GWB  die  Vorgaben  dieser  Rechtsverordnung  einhalten.  Das
 BMWi  wurde  gemäß  §  47k  Absatz  8  GWB  ermächtigt,  im  Wege  der  Rechtsver-
 ordnung  mit  Zustimmung  des  Bundestages  konkrete  Vorgaben  zur  Meldepflicht
 nach  Absatz  2  (insbesondere  angemessene  Bagatellgrenzen)  und  zur  Weiter-
 gabe der Preisdaten nach Absatz  5 zu erlassen.

 B.  Lösung

 Die Rechtsverordnung enthält nähere Bestimmungen zu

 –  den  Meldepflichten  der  Betreiber  von  öffentlichen  Tankstellen  bzw.  der  Un-
 ternehmen,  die  den  Betreibern  die  Verkaufspreise  vorgeben,  und  zwar
 Bestimmungen  zu  Zeitpunkt,  Art  und  Form  der  Übermittlung  der  Preisdaten
 (§  47k  Absatz  8  Nummer  1  GWB)  sowie  angemessene  Bagatellgrenzen
 (§  47k Absatz  8 Nummer 2 GWB),

 –  der  Weitergabe  der  gemeldeten  Kraftstoffpreise  an  die  Anbieter  von  Ver-
 braucher-Informationsdiensten  durch  die  Markttransparenzstelle  für  Kraft-
 stoffe,  und  zwar  zu  den  Anforderungen  an  die  Anbieter  sowie  zu  Inhalt,  Art,
 Form  und  Umfang  der  Weitergabe  (§  47k  Absatz  8  Nummer  3  und  4  GWB),

 –  der  Veröffentlichung  oder  Weitergabe  der  Preisdaten  an  Kraftstoffverbrau-
 cherinnen  und  -verbraucher  durch  die  Anbieter  von  Verbraucher-Informa-
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tionsdiensten,  und  zwar  zu  Inhalt,  Art,  Form  und  Umfang  der  Veröffent-
 lichung bzw. Weitergabe (§  47k Absatz  8 Nummer 5 GWB), sowie

 –  den  damit  verbundenen  konkreten  Aufgaben  der  Markttransparenzstelle  für
 Kraftstoffe.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Durch  die  Verordnung  entstehen  keine  zusätzlichen  Haushaltskosten  ohne  Er-
 füllungsaufwand.

 E.  Erfüllungsaufwand

 E.1 Für Bürgerinnen und Bürger

 Keiner.

 E.2 Wirtschaft

 Die  Preismeldungen  führen  in  ihrer  Ausgestaltung  durch  die  Verordnung  bei
 Betreibern  von  öffentlichen  Tankstellen  und  bei  den  Unternehmen,  die  ihnen
 die  Verkaufspreise  vorgeben,  zu  Mehrbelastungen  in  Form  eines  einmaligen
 Umstellungsaufwandes  und  laufender  jährlicher  Sach-  und  Personalkosten.
 Auch  den  zugelassenen  Anbietern  von  Verbraucher-Informationsdiensten  ent-
 steht durch die Vorgaben der Verordnung ein Erfüllungsaufwand.

 Für  die  großen  und  mittelständischen  Unternehmen,  die  Tankstellen  betreiben,
 beläuft  sich  der  Umstellungsaufwand  auf  insgesamt  maximal  3,96  Mio.  Euro
 und  der  jährliche  laufende  Erfüllungsaufwand  auf  insgesamt  152  000  Euro.  Da-
 bei  wurde  eine  automatisierte  Übermittlung  der  Preisänderungen  der  13  400
 Tankstellen  von  der  Unternehmenszentrale  direkt  an  die  Schnittstelle  der
 Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zugrunde gelegt.

 Für  die  1  300  Betreiber  eigenständiger  Tankstellen  beläuft  sich  der  einmalige
 Umstellungsaufwand  im  Rahmen  der  Transponder-Lösung,  Anbindungs-
 Lösung  und  Preismelder-Lösung  auf  insgesamt  2,23  Mio.  Euro.  Der  jährliche
 laufende Erfüllungsaufwand beträgt insgesamt 1,67 Mio.  Euro.

 In  Bezug  auf  die  Übermittlung  geänderter  Daten  allgemeiner  Art  entsteht  der
 Wirtschaft ein jährlicher laufender Erfüllungsaufwand von 887  900  Euro.

 Bei  den  zugelassenen  Verbraucher-Informationsdiensten  entsteht  durch  das  Zu-
 lassungsverfahren  im  ersten  Jahr  ein  einmaliger  Erfüllungsaufwand  von
 9  100  Euro.  Die  Pflicht  zu  Änderungsmitteilungen  und  neue  Zulassungsver-
 fahren  führen  zu  einem  jährlichen  Erfüllungsaufwand  in  den  Folgejahren  von
 etwa  2  700  Euro.  Der  einmalige  Erfüllungsaufwand  für  die  Einrichtung  einer
 Beschwerdestelle  ist  vernachlässigbar  gering.  Bezüglich  der  Übermittlung  der
 Beschwerden  an  die  Markttransparenzstelle  entsteht  bei  angenommenen  30  zu-
 gelassenen  Anbietern  ein  laufender  jährlicher  Erfüllungsaufwand  von  etwa
 47  100  Euro.

 E.3 Verwaltung

 Für  die  Verwaltung  entsteht  ein  Erfüllungsaufwand  in  Form  von  Sach-  und
 Personalkosten  für  die  Einrichtung  der  Markttransparenzstelle.  Es  fallen  Perso-
 nalkosten  in  Höhe  von  jährlich  525  000  Euro,  Gehälter  für  zwei  Projektmitar-
 beiter  im  Zweijahreszeitraum  von  ca.  1,2  Mio.  Euro,  einmalige  Sachausgaben
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von  ca.  1  Mio.  Euro  und  jährliche  Kosten  von  mindestens  400  000  Euro  an.
 Darin  enthalten  sind  die  Kosten  für  die  Einbindung  eines  IT-Dienstleisters,  die
 Neubeschaffung  von  IT-Hardware,  IT-Infrastruktur  und  Software,  die  Anpas-
 sung  bestehender  Software  sowie  Lizenzgebühren  und  Wartung/Pflege  der  IT-
 Hardware bzw. IT-Infrastruktur.

 F.  Weitere Kosten

 Auswirkungen  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreis-
 niveau,  lassen  sich  nicht  quantifizieren.  Es  wird  angesichts  der  präventiven  Ab-
 schreckungswirkung  der  kontinuierlichen  Marktbeobachtung  erwartet,  dass  die
 Verordnung preisdämpfend wirkt.

 Die  Verordnung  bringt  im  Hinblick  auf  die  Beobachtung  der  Kraftstoffmärkte
 gewisse  Erleichterungen  bei  Missbrauchsverfahren  im  Bereich  der  Mineral-
 ölwirtschaft.  Sie  schützt  damit  den  bestehenden  Restwettbewerb  durch  die  mit-
 telständischen  Mineralölunternehmen  und  trägt  so  zu  einer  wettbewerblichen
 Preisbildung bei.
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Anlage 1
 Verordnung zur Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
 (MTS-Kraftstoff-Verordnung)

 Vom …
 Auf  Grund  des  §  47k  Absatz  8  des  Gesetzes  gegen  Wett-
 bewerbsbeschränkungen,  der  durch  Artikel  1  Nummer  2  des
 Gesetzes  zur  Einrichtung  einer  Markttransparenzstelle  für
 den  Großhandel  mit  Strom  und  Gas  vom  5.  Dezember  2012
 (BGBl.  I  S.  2403)  eingefügt  worden  ist,  verordnet  das  Bun-
 desministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie  unter  Wah-
 rung der Rechte des Bundestages:

 §  1
 Gegenstand der Rechtsverordnung

 Diese Rechtsverordnung bestimmt

 1.  die  Vorgaben  zur  Meldepflicht  von  Kraftstoffpreisen  der
 Betreiber  von  öffentlichen  Tankstellen  und  Unterneh-
 men,  die  ihnen  die  Verkaufspreise  vorgeben,  insbeson-
 dere  nähere  Vorgaben  zum  genauen  Zeitpunkt  sowie  zur
 Art  und  Form  der  Übermittlung  der  Preisdaten  nach
 §  47k  Absatz  2  des  Gesetzes  gegen  Wettbewerbs-
 beschränkungen,

 2.  angemessene  Bagatellgrenzen  für  die  Meldepflicht  nach
 §  47k  Absatz  2  des  Gesetzes  gegen  Wettbewerbsbe-
 schränkungen  und  nähere  Vorgaben  für  den  Fall  einer
 freiwilligen  Unterwerfung  unter  die  Meldepflichten  un-
 terhalb dieser Schwelle,

 3.  Anforderungen  an  die  Anbieter  von  Verbraucher-Infor-
 mationsdiensten  nach  §  47k  Absatz  5  des  Gesetzes  ge-
 gen Wettbewerbsbeschränkungen,

 4.  Inhalt,  Art,  Form  und  Umfang  der  Weitergabe  der  Preis-
 daten  durch  die  Markttransparenzstelle  für  Kraftstoffe
 (Markttransparenzstelle)  an  die  Anbieter  von  Verbrau-
 cher-Informationsdiensten  nach  §  47k  Absatz  5  des  Ge-
 setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und

 5.  Inhalt,  Art,  Form  und  Umfang  der  Veröffentlichung  oder
 Weitergabe  der  Preisdaten  an  Verbraucherinnen  und  Ver-
 braucher  von  Kraftstoffen  durch  die  Anbieter  von  Ver-
 braucher-Informationsdiensten  nach  §  47k  Absatz  5  des
 Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

 §  2
 Meldepflichtige

 (1)  Meldepflichtig  nach  §  47k  Absatz  2  des  Gesetzes  ge-
 gen Wettbewerbsbeschränkungen sind

 1.  Unternehmen,  die  Betreibern  von  öffentlichen  Tankstel-
 len  die  Verkaufspreise  vorgeben  und  damit  über  die
 Preissetzungshoheit verfügen, und

 2.  Betreiber  von  öffentlichen  Tankstellen,  die  Letztverbrau-
 chern  Kraftstoffe  zu  selbst  festgesetzten  Preisen  anbie-
 ten;  um  selbst  festgesetzte  Preise  handelt  es  sich  auch
 dann,  wenn  dem  Betreiber  die  Verkaufspreise  unver-
 bindlich vorgegeben werden.

 (2)  Die  Meldepflicht  erlischt  nicht  dadurch,  dass  sich  ein
 Meldepflichtiger

 1.  einer  anderen  Person  bedient,  um  eine  Preisänderung  an
 der Tankstelle einzupflegen, oder

 2.  eines  Preismelders  nach  §  4  Absatz  3  bedient,  um  eine
 Preisänderung  an  die  Markttransparenzstelle  nach  §  47k
 Absatz  1  des  Gesetzes  gegen  Wettbewerbsbeschränkun-
 gen zu übermitteln.

 (3)  Jeder  Meldepflichtige  hat  bei  der  Markttransparenz-
 stelle Folgendes anzugeben:

 1.  seinen  Namen,  eine  zustellungsfähige  Anschrift  im  In-
 land, eine Kontaktperson, Telefonnummer,

 2.  und  falls  vorhanden,  seine  Firma,  den  Namen  einer
 vertretungsberechtigten  Person,  Telefaxnummer  und
 E- Mail-Adresse.

 Außerdem  hat  der  Meldepflichtige  glaubhaft  zu  machen,
 dass  es  sich  bei  ihm  um  einen  Meldepflichtigen  nach
 Absatz  1  handelt.  Änderungen  der  Daten  nach  Satz  1  sind
 der Markttransparenzstelle unverzüglich zu übermitteln.

 §  3
 Befreiung von der Meldepflicht

 (1)  Die  Markttransparenzstelle  stellt  einen  Meldepflichti-
 gen  auf  Antrag  von  den  Pflichten  zur  Übermittlung  der  An-
 gaben nach §  4 Absatz  1 und 2 frei, wenn

 1.  die  betreffende  Tankstelle  in  dem  der  Antragstellung
 vorangegangenen  Kalenderjahr  einen  Gesamtdurchsatz
 von  Otto-  und  Dieselkraftstoffen  von  1  000  Kubikme-
 tern oder weniger hatte oder

 2.  für  ihn  die  Einhaltung  dieser  Pflichten  eine  unzumutbare
 Härte  bedeuten  würde;  das  Vorliegen  einer  unzumutba-
 ren  Härte  ist  der  Markttransparenzstelle  gegenüber
 glaubhaft zu machen.

 (2)  Die  Markttransparenzstelle  hebt  die  Befreiung  auf,
 wenn  der  Gesamtdurchsatz  von  Otto-  und  Dieselkraftstoffen
 in  einem  der  Folgejahre  mehr  als  1  000  Kubikmeter  beträgt
 oder  keine  unzumutbare  Härte  mehr  vorliegt.  Alle  hierfür
 relevanten  Tatsachen  sind  der  Markttransparenzstelle  unver-
 züglich zu übermitteln.

 §  4
 Übermittlung der Grund- und Preisdaten

 (1)  Der  Meldepflichtige  hat  der  Markttransparenzstelle
 folgende  Daten  (Grunddaten)  zu  den  Tankstellen,  bei  denen
 er über die Preissetzungshoheit verfügt, zu übermitteln:

 1.  Name,

 2.  Standort  anhand  der  Geodaten  in  Form  der  Koordinaten
 und, falls vorhanden, der Adresse,
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3.  Öffnungszeiten,

 4.  und  falls  vorhanden,  Unternehmenskennzeichen  der
 Tankstelle  im  Sinne  von  §  5  Absatz  2  Satz  1  des  Geset-
 zes  zum  Schutz  von  Marken  und  sonstigen  Erzeugnis-
 sen.

 Änderungen  der  Grunddaten  sind  der  Markttransparenz-
 stelle in der Woche vor ihrer Geltung zu übermitteln.

 (2)  Der  Meldepflichtige  hat  der  Markttransparenzstelle
 für  jede  der  Tankstellen,  bei  denen  er  über  die  Preisset-
 zungshoheit  verfügt,  bei  jeder  Änderung  eines  der  Kraft-
 stoffpreise  für  die  Kraftstoffsorten  Super  E5,  Super  E10  und
 Diesel  den  jeweils  neuen  Verkaufspreis  der  betreffenden
 Kraftstoffsorte  zu  übermitteln  (Preisdaten).  Die  Preisände-
 rungen  sind  der  Markttransparenzstelle  unter  Angabe  ihres
 Änderungszeitpunktes  innerhalb  von  fünf  Minuten  nach  der
 Änderung  zu  übermitteln.  Der  Änderungszeitpunkt  ist  der
 Zeitpunkt,  zu  dem  die  Änderung  an  der  Zapfsäule  wirksam
 wird.

 (3)  Die  Verpflichtungen  nach  den  Absätzen  1  und  2  kön-
 nen  durch  einen  Erfüllungsgehilfen  des  Meldepflichtigen
 (Preismelder) erfüllt werden, wenn der Meldepflichtige

 1.  der  Markttransparenzstelle  Name  und  Anschrift  des
 Preismelders  übermittelt  sowie  eine  Kontaktperson  unter
 Angabe  von  deren  Telefonnummer  und,  falls  vorhanden,
 Telefaxnummer und E-Mail-Adresse benennt,

 2.  alle  Angaben  nach  den  Absätzen  1  und  2  ausschließlich
 über  den  Preismelder  an  die  Markttransparenzstelle
 übermittelt und

 3.  den  Preismelder  ermächtigt  hat,  alle  Rückmeldungen  der
 Markttransparenzstelle  zu  Übermittlungen  nach  den  Ab-
 sätzen 1 und 2 entgegenzunehmen.

 Änderungen  der  Angaben  nach  Satz  1  Nummer  1  sind  der
 Markttransparenzstelle unverzüglich zu übermitteln.

 (4)  Die  Daten  nach  den  Absätzen  1  und  2  sind  elektro-
 nisch  über  die  Standardschnittstelle  der  Markttransparenz-
 stelle  nach  §  8  Absatz  2  zu  übermitteln.  Änderungsmeldun-
 gen  nach  den  Absätzen  1  und  2  sind  auf  die  jeweils  geänder-
 ten  Daten  zu  beschränken.  Die  Markttransparenzstelle  stellt
 umgehend  eine  elektronische  Rückmeldung  zu  den  einge-
 gangenen Daten zur Verfügung.

 §  5
 Datenweitergabe an Anbieter von
 Verbraucher-Informationsdiensten

 (1)  Die  Markttransparenzstelle  stellt  den  nach  §  6  Satz  1
 zugelassenen  Anbietern  von  Verbraucher-Informations-
 diensten  die  jeweils  aktuellen  Grunddaten  der  Tankstellen
 sowie  die  Preisdaten  zu  dem  in  §  7  näher  bestimmten
 Zweck zur Verfügung.

 (2)  Die  Markttransparenzstelle  stellt  den  zugelassenen
 Anbietern  von  Verbraucher-Informationsdiensten  die  Daten
 in  regelmäßigen  Intervallen  über  eine  Standardschnittstelle
 nach  §  8  Absatz  2  zum  elektronischen  Abruf  zur  Verfügung.

 (3)  Sofern  ein  zugelassener  Anbieter  von  Verbraucher-
 Informationsdiensten  gegen  die  Vorgaben  in  §  6  Satz  1
 Nummer  1  und  2  oder  in  §  7  Absatz  1  Nummer  1  bis  6  oder
 in  §  7  Absatz  2  verstößt,  kann  die  Markttransparenzstelle
 von einer Weitergabe der Daten nach Absatz  1 absehen.

 §  6
 Zulassung von Anbietern von

 Verbraucher- Informationsdiensten

 Die  Markttransparenzstelle  erteilt  auf  Antrag  die  Zulas-
 sung  eines  Anbieters  von  Verbraucher-Informationsdiens-
 ten, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass

 1.  die  nach  §  5  Absatz  1  von  der  Markttransparenzstelle  zur
 Verfügung  gestellten  Daten  verwendet  werden,  um  die
 Verbraucherinnen  und  Verbraucher  von  Kraftstoffen
 über  die  bundesweit  aktuellen  Kraftstoffpreise  zu  infor-
 mieren, und

 2.  die  Verbraucherinformation  über  die  bundesweit  aktuel-
 len Kraftstoffpreise

 a)  auf Dauer angelegt ist,

 b)  mittels  eines  bundesweit  verfügbaren  Informations-
 dienstes veröffentlicht wird und

 c)  nicht  auf  einen  bestimmten  Nutzerkreis  beschränkt
 ist.

 Der Antrag hat zudem folgende Angaben zu enthalten:

 1.  den  Namen  und  die  Anschrift  des  Antragstellers,  falls
 vorhanden, dessen Telefaxnummer und E-Mail-Adresse,

 2.  die Bezeichnung des Verbraucher-Informationsdienstes,

 3.  den  Namen  einer  Kontaktperson  unter  Angabe  von  deren
 Telefonnummer,

 4.  und  falls  vorhanden,  den  Namen  des  gesetzlichen  Vertre-
 ters  oder  des  Verantwortlichen  nach  §  5  des  Telemedien-
 gesetzes  oder  des  §  55  Absatz  2  des  Rundfunkstaatsver-
 trags  sowie  dessen  Adresse  und  Telefonnummer  sowie,
 falls  vorhanden,  dessen  Telefaxnummer  und  E-Mail-
 Adresse.

 Änderungen  der  Angaben  nach  den  Sätzen  1  und  2  sind  der
 Markttransparenzstelle unverzüglich zu übermitteln.

 §  7
 Information der Verbraucherinnen und Verbraucher

 von Kraftstoffen

 (1)  Die  zugelassenen  Anbieter  von  Verbraucher-Informa-
 tionsdiensten  veröffentlichen  die  nach  §  5  Absatz  1  von  der
 Markttransparenzstelle  zur  Verfügung  gestellten  Grund-
 daten  und  Preisdaten  mittels  eines  bundesweit  verfügbaren
 Informationsdienstes nach folgenden Maßgaben:

 1.  die  Voraussetzungen  des  §  6  Satz  1  Nummer  1  und  2
 sind zu erfüllen;

 2.  die  Preisdaten  sind  unter  Zuordnung  zur  jeweiligen
 Tankstelle,  verbunden  mit  den  zur  Tankstelle  gehören-
 den Grunddaten, zu veröffentlichen;

 3.  die  Daten  sind  unverändert  zu  veröffentlichen;  insbeson-
 dere  dürfen  die  Daten  einzelner  Tankstellen  oder  Mine-
 ralölunternehmen  nicht  geändert,  nicht  gelöscht  oder  in
 sonstiger Weise manipuliert werden;

 4.  sofern  sie  die  Daten  um  zusätzliche  Informationen  er-
 gänzen,  sind  die  Daten,  die  von  der  Markttransparenz-
 stelle  zur  Verfügung  gestellt  wurden,  durch  eindeutige
 Quellenangaben kenntlich zu machen;

 5.  die Veröffentlichung ist stets aktuell zu halten und
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6.  die  Verbraucherinformation,  insbesondere  die  Darstel-
 lung,  darf  nicht  irreführend  und  dadurch  geeignet  sein,
 die  Entscheidungsfreiheit  der  Verbraucherinnen  und  Ver-
 braucher von Kraftstoffen zu beeinträchtigen.

 (2)  Jeder  zugelassene  Anbieter  von  Verbraucher-Infor-
 mationsdiensten  hat  eine  Beschwerdestelle  einzurichten,  bei
 der  die  Nutzer  des  Verbraucher-Informationsdienstes  unzu-
 treffende  Informationen  hinsichtlich  der  von  der  Markt-
 transparenzstelle  nach  §  5  Absatz  1  zur  Verfügung  gestell-
 ten  Daten  melden  können.  Deren  Kontaktdaten,  wie  Kon-
 taktperson,  Anschrift,  Telefonnummer  und  E-Mail-Adresse,
 sind  den  Verbraucherinnen  und  Verbrauchern  von  Kraftstof-
 fen  im  Zusammenhang  mit  der  Veröffentlichung  nach
 Absatz  1  mitzuteilen.  Die  Nutzermeldungen  nach  Satz  1
 sind  wöchentlich  an  die  Markttransparenzstelle  zu  über-
 mitteln.  Für  die  Übermittlung  der  Nutzermeldungen  über
 unzutreffende  Informationen  gilt  §  4  Absatz  4  Satz  1  und  3
 entsprechend.

 §  8
 Vorgaben zur technischen Ausgestaltung

 (1)  Die  Markttransparenzstelle  kann  die  technische  Aus-
 gestaltung  der  elektronischen  Datenübermittlung  nach  §  4
 Absatz  4  Satz  1  und  des  elektronischen  Datenabrufs  nach
 §  5  Absatz  2  näher  bestimmen.  Sie  kann  insbesondere  die
 elektronischen  Meldekanäle  sowie  die  elektronischen  Ab-
 rufkanäle  beschränken,  Lösungen  zur  Lastbegrenzung  vor-

 sehen  und  bestimmte  Datenformate  vorgeben.  Die  näheren
 Bestimmungen  nach  den  Sätzen  1  und  2  gibt  sie  auf  einer  zu
 diesem  Zweck  von  ihr  einzurichtenden  Internetseite  be-
 kannt.

 (2)  Für  die  elektronische  Übermittlung  sowie  den  elek-
 tronischen  Abruf  der  Daten  stellt  die  Markttransparenzstelle
 jeweils  eine  von  ihr  definierte  Standardschnittstelle  zur  Ver-
 fügung,  die  im  Fall  der  Datenübermittlung  eine  automati-
 sierte Verarbeitung der eingegangenen Daten ermöglicht.

 §  9
 Inkrafttreten

 (1)  §  4  Absatz  2  tritt  zwei  Wochen  nach  dem  Tag  in
 Kraft,  an  dem  die  Grunddaten  von  mindestens  13  000  Tank-
 stellen  auf  der  Grundlage  von  §  4  Absatz  1  Satz  1  bei  der
 Markttransparenzstelle  erfasst  und  mindestens  drei  Anbieter
 von  Verbraucher-Informationsdiensten  nach  §  6  Satz  1  für
 die  Datenweitergabe  zugelassen  sind.  Das  Bundesministe-
 rium  für  Wirtschaft  und  Technologie  gibt  den  Tag  des  In-
 krafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt.

 (2)  Die  §§  5  und  7  treten  drei  Monate  nach  dem  Tag  in
 Kraft,  an  dem  §  4  Absatz  2  gemäß  Absatz  1  Satz  1  in  Kraft
 getreten  ist.  Das  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und
 Technologie  gibt  den  Tag  des  Inkrafttretens  im  Bundes-
 gesetzblatt bekannt.

 (3)  Im  Übrigen  tritt  diese  Verordnung  am  Tag  nach  der
 Verkündung in Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 1.  Ziele und Grundzüge der Verordnung

 Ziel  der  Marktbeobachtung  im  Kraftstoffbereich  nach  dem
 der  Rechtsverordnung  zugrunde  liegenden  Gesetz  zur  Ein-
 richtung  einer  Markttransparenzstelle  für  den  Großhandel
 mit  Strom  und  Gas  vom  5.  Dezember  2012  (BGBl.  I
 S.  2403)  ist  es,  die  Datengrundlage  der  Kartellbehörden  in
 diesem  Bereich  deutlich  zu  verbreitern.  Dadurch  sollen  die
 Kartellbehörden  die  vorhandenen  Eingriffsmöglichkeiten
 besser  nutzen  können.  Dies  kann  etwa  für  unzulässige  Ver-
 drängungsstrategien  (z.  B.  die  Preis-Kosten-Schere)  aber
 auch  für  andere  Formen  des  Missbrauchs  von  Marktmacht
 gelten.

 Die  Marktbeobachtung  im  Kraftstoffbereich  wird  in  §  47k
 des  Gesetzes  gegen  Wettbewerbsbeschränkungen  (GWB)
 geregelt.  Für  die  Marktbeobachtung  im  Kraftstoffbereich
 wird  eine  gesonderte  Markttransparenzstelle  für  Kraftstoffe
 (Markttransparenzstelle)  beim  Bundeskartellamt  eingerich-
 tet.  Die  Datenerhebung  soll  nach  Absatz  2  jede  Änderung
 der  Endverbraucherpreise  an  den  öffentlichen  Tankstellen
 umfassen.  Sollten  sich  Ansatzpunkte  für  kartellrechtswidri-
 ges  Verhalten  ergeben,  kann  die  zuständige  Kartellbehörde
 den Fall aufgreifen.

 Zugleich  enthält  Absatz  5  eine  Ermächtigung  der  Markt-
 transparenzstelle  zur  elektronischen  Weitergabe  der  nach
 Absatz  2  in  Echtzeit  erhobenen  Preisdaten  der  Tankstellen
 an  Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiensten  zum
 Zweck  der  Verbraucherinformation.  Durch  die  Veröffentli-
 chung  der  Kraftstoffverkaufspreise  kann  die  derzeit  zu  Las-
 ten  der  Nachfrager  bestehende  Informationsasymmetrie  ab-
 gebaut  werden.  Die  verbesserte  Datengrundlage  ermöglicht
 den  Kraftfahrern  damit  eine  bessere  Auswahlentscheidung.
 Ziel  ist  es,  hierdurch  den  Wettbewerb  zu  stärken.  Eine  Ver-
 öffentlichung  der  Kraftstoffverkaufspreise  zum  Zwecke  der
 Verbraucherinformation  ist  auch  vom  Bundesrat  gefordert
 worden.

 Die  Datenbasis  soll  überdies  für  statistische  Zwecke  des
 Bundes,  insbesondere  zur  Erfüllung  internationaler  Melde-
 verpflichtungen  an  die  Europäische  Union  und  die  Interna-
 tionale  Energie-Agentur,  und  durch  die  Monopolkommis-
 sion für deren Aufgaben genutzt werden.

 Absatz  8  enthält  eine  Ermächtigung  des  Bundesministe-
 riums  für  Wirtschaft  und  Technologie,  eine  Rechtsverord-
 nung  zu  erlassen.  Diese  Rechtsverordnung  enthält  nun  die
 Details  der  Vorgaben  zur  Meldepflicht  nach  Absatz  2  (z.  B.
 genauer  Zeitpunkt,  Art  und  Form  der  Übermittlung,  Festle-
 gung  von  Bagatellgrenzen)  und  zur  Weitergabe  der  Preisda-
 ten  nach  Absatz  5  (z.  B.  objektive  Anforderungen  an  Anbie-
 ter  von  Verbraucher-Informationsdiensten;  Inhalt,  Art,  Form
 und  Umfang  der  Veröffentlichung  und  Weitergabe  der  Preis-
 daten).  Sofern  Anbieter  diese  Vorgaben  in  ihrem  Zulas-
 sungsantrag  nicht  glaubhaft  machen  oder  im  Rahmen  ihrer
 Verbraucher-Informationsdienste  nicht  einhalten,  ist  die
 Markttransparenzstelle  befugt,  eine  Weitergabe  der  Preis-
 daten an diese Anbieter zu verweigern oder einzustellen.

 Diese  Rechtsverordnung  bedarf  nach  §  47k  Absatz  8  Satz  2
 bis  5  GWB  der  Zustimmung  des  Deutschen  Bundestages;
 ohne  Befassung  mit  dieser  Verordnung  gilt  sie  nach  Ablauf
 von drei Sitzungswochen als erteilt (Satz  5).

 2.  Erfüllungsaufwand

 Der  mit  dem  Gesetz  zur  Einrichtung  einer  Markttranspa-
 renzstelle  für  den  Großhandel  mit  Strom  und  Gas  verbun-
 dene  Erfüllungsaufwand  für  die  Wirtschaft  ist  im  Hinblick
 auf  die  Marktbeobachtung  im  Kraftstoffbereich  im  Verlauf
 des  parlamentarischen  Verfahrens  –  insbesondere  auf  Be-
 treiben  des  Nationalen  Normenkontrollrates  –  im  Vergleich
 zum  Regierungsentwurf  erheblich  reduziert  worden.  So
 wurden  zwar  die  Meldepflichten  nach  §  47k  Absatz  2  GWB
 im  Hinblick  auf  die  Meldefrequenz  erweitert,  im  Hinblick
 auf  den  Datenumfang  aber  stark  eingeschränkt  (Verzicht  auf
 Mengenangaben).  Die  Meldepflichtigen  sollen  nun  jede  Än-
 derung  der  Kraftstoffpreise  in  Echtzeit  (anstelle  einer  nur
 wöchentlichen  Übermittlung)  an  die  Markttransparenzstelle
 melden.  Diese  Änderung  ist  bedingt  durch  die  vorgesehene
 Veröffentlichung  der  aktuellen  Preisdaten  zugunsten  der
 Verbraucherinnen  und  Verbraucher  von  Kraftstoffen.  Hier-
 für  ist  es  erforderlich,  die  Preisdaten  von  den  Tankstellen  in
 Echtzeit  zu  erheben.  Dabei  wird  die  Differenzierung  nach
 Sorten  beibehalten;  auf  die  Angabe  der  jeweils  zu  einem  be-
 stimmten  Preis  abgegebenen  Menge  wird  hingegen  –  ange-
 sichts  des  hiermit  verbundenen  bürokratischen  Zuordnungs-
 aufwands  und  damit  zur  Entlastung  der  betroffenen  Unter-
 nehmen  –  verzichtet.  Auf  die  noch  im  Regierungsentwurf  in
 §  47k  Absatz  5  GWB  vorgesehene  Meldepflicht  der  Raffi-
 nerie-  und  Großhandelsebene  wurde  ebenfalls  angesichts
 des  hiermit  verbundenen  erheblichen  bürokratischen  Auf-
 wands  und  damit  zur  Entlastung  der  betroffenen  Unterneh-
 men  vollständig  verzichtet.  Die  Herstellerabgabepreise  von
 Kraftstoffen  sollen  nun  lediglich  im  Verdachtsfall  auf  An-
 forderung der Kartellbehörden übermittelt werden.

 a)  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Für  Bürgerinnen  und  Bürger  entsteht  kein  Erfüllungsauf-
 wand.

 b)  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Die  Preismeldungen  nach  §  47k  Absatz  2  GWB  führen  in  ih-
 rer  konkreten  Ausgestaltung  durch  die  Rechtsverordnung
 bei  den  Betreibern  von  öffentlichen  Tankstellen  bzw.  den
 Unternehmen,  die  ihnen  die  Verkaufspreise  vorgeben,  durch
 die  entstehenden  Sach-  und  Personalkosten  zu  Mehrbelas-
 tungen  (einmaliger  Umstellungsaufwand  und  laufender  jähr-
 licher Erfüllungsaufwand für Sach- und Personalkosten).

 Bei  jeder  Preisänderung  soll  der  neue  Preis  differenziert
 nach  der  jeweiligen  Sorte  an  die  Markttransparenzstelle
 übermittelt  werden  (§  4  Absatz  2  Satz  1).  Sofern  die  Melde-
 pflichtigen  für  die  Übermittlung  der  aktuellen  Kraftstoff-
 preise  (Preisdaten  nach  §  4  Absatz  2  Satz  1)  und  allgemei-
 nen  Angaben  (Grunddaten  nach  §  4  Absatz  1  Satz  1)  einen
 sog.  Preismelder  (§  4  Absatz  3  Satz  1)  einschalten,  entsteht
 gegenüber  der  direkten  Übermittlung  der  Preisdaten  an  die
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Markttransparenzstelle  ein  modifizierter  Erfüllungsauf-
 wand.  Zudem  müssen  die  Meldepflichtigen  in  diesem  Fall
 den  Preismelder  nach  §  4  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1  gegen-
 über  der  Markttransparenzstelle  benennen  (Name,  An-
 schrift,  Kontaktperson,  Telefonnummer,  etc.)  und  diese
 Angaben  bei  jeder  Änderung  aktualisieren  (Satz  2).  Die
 Meldepflichtigen  können  zur  Vermeidung  der  Meldepflich-
 ten  nach  §  4  Absatz  1  und  2  allerdings  auch  von  den  Befrei-
 ungsmöglichkeiten  nach  §  3  Gebrauch  machen  –  entweder
 auf  Grundlage  der  Bagatellklausel  (Absatz  1  Nummer  1)
 oder  im  Rahmen  der  Härtefallklausel  (Absatz  1  Nummer  2).
 Hierzu  müssen  sie  bei  der  Markttransparenzstelle  einen  ent-
 sprechenden Antrag stellen.

 Neben  diesen  Meldepflichten  müssen  die  Meldepflichtigen
 nach  §  2  Absatz  3  Satz  1  und  2  einmalig  ihre  eigenen  Kon-
 taktdaten  (Anschrift,  Kontaktperson,  Telefonnummer,  etc.)
 einschließlich  Informationen  zur  Glaubhaftmachung  der
 Meldepflicht  sowie  nach  §  4  Absatz  1  Satz  1  die  Angaben
 zu  den  jeweiligen  Tankstellen  (u.  a.  Name,  Standort,  Öff-
 nungszeiten),  bei  denen  sie  über  die  Preissetzungshoheit
 verfügen,  an  die  Markttransparenzstelle  übermitteln  und
 diese  Daten  bei  jeder  Änderung  aktualisieren  (§  2  Absatz  3
 Satz  3 und §  4 Absatz  1 Satz  2).

 Auch  den  (zugelassenen)  Anbietern  von  Verbraucher-Infor-
 mationsdiensten  im  Sinne  von  §  47k  Absatz  5  Satz  1  GWB
 entsteht  durch  die  Vorgaben  dieser  Verordnung  ein  Erfül-
 lungsaufwand.  Sie  müssen  nach  §  6  Satz  1  zunächst  bei  der
 Markttransparenzstelle  einen  Antrag  auf  Zulassung  stellen.
 Zudem  müssen  die  zugelassenen  Verbraucher-Informations-
 dienste  nach  §  7  Absatz  2  Satz  1  eine  Beschwerdestelle  ein-
 richten  und  nach  Satz  3  und  4  wöchentlich  die  eingegange-
 nen  Nutzermeldungen  über  unzutreffende  Informationen
 elektronisch an die Markttransparenzstelle übermitteln.

 Dem  Energie  Informationsdienst  zufolge  (EID  7/2013  –
 EID:  Special  Tankstellen  1/2013)  gab  es  zum  1.  Januar  2013
 in  Deutschland  14  678  Tankstellen  (inkl.  der  350  Tankstel-
 len  an  den  Bundesautobahnen).  Die  nachfolgenden  Anga-
 ben  zur  Quantifizierung  des  Erfüllungsaufwands  für  die
 Wirtschaft  beruhen  maßgeblich  auf  der  Ex-Ante-Schätzung
 des  Statistischen  Bundesamtes  vom  8.  August  2012  zum
 Erfüllungsaufwand  für  den  Regierungsentwurf  des  §  47k
 GWB  (Einrichtung  einer  Markttransparenzstelle  für  die
 Marktbeobachtung  im  Bereich  Kraftstoffe).  Diese  Schät-
 zung  liegt  sowohl  dem  Nationalen  Normenkontrollrat  als
 auch  dem  Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Technologie  des
 Deutschen  Bundestages  vor.  Aufgrund  der  im  Rahmen  des
 parlamentarischen  Verfahrens  erfolgten  Änderungen  am
 Gesetzentwurf  müssen  diese  Schätzungen  jedoch  an  die
 Vorgaben  des  geltenden  §  47k  GWB  sowie  der  Rechtsver-
 ordnung  angepasst  werden.  Teilweise  stützen  die  Schät-
 zungen  sich  auch  auf  eine  Stellungnahme  des  UNITI  Bun-
 desverbandes  mittelständischer  Mineralölunternehmen  e.  V.
 (UNITI) vom 9. Januar 2013.

 1.  Meldepflichten  im  Hinblick  auf  Kraftstoffpreisänderun-
 gen nach §  4 Absatz  2

 Die  Meldepflichten  nach  §  47k  Absatz  2  in  Verbindung  mit
 §  4  Absatz  2  betreffen  die  Meldepflichtigen  nach  §  2
 Absatz  1,  d.  h.  entweder  Unternehmen,  die  Betreibern  von
 öffentlichen  Tankstellen  die  Verkaufspreise  vorgeben  (Num-
 mer  1),  oder  Betreiber  von  öffentlichen  Tankstellen  (Num-

 mer  2).  Der  Erfüllungsaufwand  dieser  Meldepflichtigen  un-
 terscheidet  sich  im  Hinblick  auf  den  einmaligen  und  laufen-
 den Erfüllungsaufwand voneinander.

 a)  Meldepflichten der Unternehmen nach §  2 Absatz  1
 Nummer 1

 Da  Unternehmen  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  1  über  ein
 zentrales  elektronisches  Pricing-System  verfügen,  können
 die  Preismeldungen  direkt  und  automatisiert  vom  Unterneh-
 men  an  die  Datenschnittstelle  der  Markttransparenzstelle
 nach  §  4  Absatz  4  Satz  1  in  Verbindung  mit  §  8  Absatz  2
 übermittelt werden.

 Unternehmen  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  1  sind  primär  die
 zentral  organisierten  Unternehmen  mit  einer  unterschiedlich
 großen  Zahl  angeschlossener  Tankstellen.  Hierzu  zählen  die
 neun  großen,  international  tätigen  Unternehmen  (BP,  Shell,
 Esso,  Total,  Jet,  Orlen,  ENI,  HEM  und  OMV)  mit  etwa
 9  300  Tankstellen,  105  größere  mittelständische  Unterneh-
 men  (Westfalen,  OIL!,  Score,  Q1,  Hoyer,  Avia,  z.  T.  Mit-
 gliedsunternehmen  des  Bundesverbands  freier  Tankstellen
 e.  V.  etc.)  mit  etwa  3  900  Tankstellen  sowie  51  kleine  und
 mittelständische  Unternehmen  (jeweils  mit  bis  zu  fünf
 Tankstellen)  mit  insgesamt  etwa  200  Tankstellen.  Durch
 diese  165  zentral  organisierten  Unternehmen  werden  etwa
 13  400 Tankstellen repräsentiert.

 Große  und  mittelständische  Unternehmen,  die  mehrere
 Tankstellen  führen,  besitzen  die  Preissetzungshoheit  über
 die  ihnen  angeschlossenen  Tankstellen  und  verfügen  über
 eine  übergeordnete  technische  und  organisatorische  Struk-
 tur.  Aufgrund  der  Preissetzungshoheit  liegen  die  Preisinfor-
 mationen  der  dem  Unternehmen  angeschlossenen  Tank-
 stellen  zentral  im  Unternehmen  vor.  Deshalb  können  die
 Unternehmen  diese  Informationen  zentral  und  direkt  an  die
 Markttransparenzstelle  übermitteln.  Eine  Anpassung  des
 bestehenden  Pricing-Systems  ist  nicht  notwendig.  Vor  die-
 sem  Hintergrund  wird  unterstellt,  dass  sich  die  großen  und
 mittelständischen  Unternehmen  daher  nicht  eines  Preismel-
 ders  nach  §  4  Absatz  3  bedienen.  Sollten  sich  diese  Unter-
 nehmen  dennoch  eines  Preismelders  bedienen,  so  ist  davon
 auszugehen,  dass  die  Kosten  für  die  Einschaltung  des  Preis-
 melders  geringer  sind  als  die  Kosten  ohne  Einschaltung
 eines Preismelders.

 Der  einmalige  Erfüllungsaufwand  auf  zentraler  Unterneh-
 mensebene  wird  daher  nur  durch  die  Entwicklung  einer
 Schnittstelle  für  die  medienbruchfreie  Übertragung  elektro-
 nischer  Daten  bestimmt.  Zur  medienbruchfreien  Übermitt-
 lung  der  Preisdaten  müssen  Anpassungen  im  Datenverarbei-
 tungssystem  vorgenommen  werden.  Diese  sind  abhängig
 von  den  konkreten  Vorgaben  der  Markttransparenzstelle
 nach  §  8  Absatz  1  Satz  2  (z.  B.  hinsichtlich  des  Datenfor-
 mats  und  der  Verschlüsselungstechnik).  Für  die  Entwick-
 lung  entsteht  bei  einer  einfachen  Verschlüsselung  und  einem
 geläufigen  Datenformat  (z.  B.  XML  oder  CSV)  ein  Pro-
 grammieraufwand  von  200  Stunden.  (Das  Statistische  Bun-
 desamt  ist  bei  seiner  Schätzung  –  allerdings  im  Hinblick  auf
 die  nach  dem  Regierungsentwurf  hinsichtlich  der  Preis-  und
 Mengendaten  notwendigen  Anpassungen  im  Datenverar-
 beitungssystem  –  von  300  Stunden  ausgegangen.  Da  der
 Programmieraufwand  der  Unternehmen  nunmehr  nur  die
 Preisdaten  betrifft,  erscheint  eine  Reduzierung  um  ein  Drit-
 tel  sachgerecht.)  Bei  Kosten  in  Höhe  von  120  Euro  pro
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Stunde  für  einen  externen  Dienstleister  (vgl.  hierfür  auch
 Schätzung  des  Statistischen  Bundesamtes)  fallen  Sachkos-
 ten  in  Höhe  von  24  000  Euro  pro  Unternehmen  an.  Insge-
 samt  ergeben  diese  Sachkosten  für  die  165  großen,  interna-
 tional  tätigen  sowie  mittelständischen  Unternehmen,  die
 Tankstellen  betreiben,  einen  einmaligen  Umstellungsauf-
 wand  in  Höhe  von  3,96  Mio.  Euro.  Grundsätzlich  ist  jedoch
 davon  auszugehen,  dass  der  oben  genannte  einmalige  Erfül-
 lungsaufwand  von  24  000  Euro  nicht  für  jedes  Unterneh-
 men  individuell  anfallen  wird.  Vielmehr  erscheint  es  wahr-
 scheinlich,  dass  Softwarehersteller  (insbesondere  auch  der
 marktüblichen  Datenverarbeitungssysteme)  entsprechende
 Softwarepakete  zur  Anpassung  der  jeweiligen  Datenverar-
 beitungssysteme  auf  dem  Markt  anbieten  werden.  Dies
 dürfte zu erheblich geringeren Kosten führen.

 Der  jährliche  laufende  Erfüllungsaufwand  für  die  großen,
 international  tätigen  sowie  mittelständischen  Unternehmen,
 die  Tankstellen  betreiben,  ist  gering.  Die  Kraftstoffpreise  der
 einzelnen  Tankstellen  können  aus  dem  zentralen  Pricing-
 System  an  die  Datenschnittstelle  der  Markttransparenzstelle
 übermittelt  werden.  Nach  den  Recherchen  des  Statistischen
 Bundesamtes  vom  Sommer  2012  gibt  es  pro  Tankstelle
 durchschnittlich  vier  Preisänderungen  am  Tag.  Die  Melde-
 pflicht  betrifft  drei  Sorten:  Super  E5,  Super  E10  und  Diesel
 (vgl.  §  4  Absatz  2  Satz  1).  Basierend  auf  diesen  Informatio-
 nen  müssen  für  die  angeschlossenen  13  400  Tankstellen  ins-
 gesamt  etwa  161  000  Einzelinformationen  am  Tag  an  die
 Markttransparenzstelle  übermittelt  werden,  von  jeder  Tank-
 stelle  jeweils  etwa  zwölf  Einzelinformationen  pro  Tag  (ab-
 hängig  von  der  konkreten  Zahl  der  Preisänderungen).  Im
 Jahr  sind  dies  insgesamt  etwa  58,69  Mio.  Einzelinformatio-
 nen, davon etwa 4  400 Einzelinformationen pro Tankstelle.

 Aufgrund  der  hohen  Anzahl  von  etwa  161  000  Einzelmel-
 dungen  am  Tag  (bei  13  400  Tankstellen  mit  durchschnittlich
 vier  Preisänderungen  am  Tag,  d.  h.  zwölf  Meldungen  pro
 Tankstelle)  ist  davon  auszugehen,  dass  die  Unternehmen
 eine  technische  Lösung  für  die  Übermittlung  der  Preisdaten
 wählen,  bei  der  die  Preisänderungen  aus  ihrem  zentralen
 Pricing-System  automatisiert  und  direkt  an  die  bei  der
 Markttransparenzstelle  eingerichtete  Datenschnittstelle
 übermittelt  werden.  Durch  diese  technische  Lösung  fällt  kein
 Zeitaufwand  für  die  Übermittlung  der  Daten  an.  Angesichts
 der  großen  Datenmenge  ist  anzunehmen,  dass  die  Unterneh-
 men  sicherstellen  wollen,  dass  die  übermittelten  Informatio-
 nen  auch  verlässlich  sind.  Daher  wird  unterstellt,  dass  die
 übermittelten  Daten  einmal  täglich  kurz  und  in  aggregierter
 Form  überprüft  werden.  Für  diesen  Zeitaufwand  werden  ent-
 sprechend  der  Zeitwerttabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leit-
 fadens  (S.  44)  fünf  Minuten  pro  Unternehmen  zugrunde  ge-
 legt.  Als  Lohnsatz  für  die  Monetarisierung  des  Zeitaufwands
 wird  der  durchschnittliche  Stundenlohn  von  30,20  Euro  nach
 der  Lohnkostentabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens
 (S.  45)  verwendet.  Somit  ergibt  sich  aus  dem  beschriebenen
 Aufwand  für  die  165  großen,  international  tätigen  sowie  mit-
 telständischen  Unternehmen  ein  laufender  Erfüllungsauf-
 wand in Höhe von etwa 152  000  Euro im Jahr.

 Für  die  großen,  international  tätigen  sowie  mittelständischen
 Unternehmen,  die  Tankstellen  betreiben,  beläuft  sich  damit
 der  einmalige  Umstellungsaufwand  auf  insgesamt  maximal
 3,96  Mio.  Euro  und  der  jährliche  laufende  Erfüllungs-
 aufwand  auf  insgesamt  152  000  Euro.  Hierbei  wurde  eine

 automatisierte  Übermittlung  der  Preisänderungen  der
 13  400  Tankstellen  von  der  Unternehmenszentrale  direkt  an
 die  Schnittstelle  der  Markttransparenzstelle  zugrunde  gelegt.

 b)  Meldepflichten  der  Betreiber  von  öffentlichen  Tankstel-
 len nach §  2 Absatz  1 Nummer 2

 Die  Tankstellen  der  Betreiber  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  2
 sind  nicht  an  ein  elektronisches  zentrales  Pricing-System
 angeschlossen.  Betreiber  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  2  sind
 die  Betreiber  dezentral  organisierter  Tankstellen,  die  eigen-
 ständig  am  Markt  auftreten.  Diese  müssen  den  gesetzlichen
 Meldepflichten  in  Eigenregie  (oder  über  einen  Preismelder)
 nachkommen.  Hierzu  zählen  insgesamt  etwa  1  300  Tank-
 stellen,  davon  etwa  400  eigenständige  im  Bundesverband
 Freier  Tankstellen  e.  V.  (bft)  organisierte  Tankstellen,  etwa
 550  Raiffeisen-Tankstellen,  etwa  100  BayWa-Tankstellen
 sowie etwa 250 Supermarkt-Tankstellen.

 Die  Betreiber  eigenständiger  Tankstellen  haben  verschie-
 dene  Möglichkeiten,  wie  sie  ihre  Preisdaten  an  die  Markt-
 transparenzstelle  übermitteln.  Grundsätzlich  bieten  sich
 ihnen  drei  Optionen:  Die  sog.  Transponder-Lösung  (Vor-
 schlag  von  UNITI),  die  Anbindungslösung  und  die  Preis-
 melder-Lösung  (Übermittlung  an  einen  Preismelder  nach
 §  4  Absatz  3,  der  die  Daten  direkt  an  die  Markttransparenz-
 stelle  übermittelt).  Weiterhin  bleibt  ihnen  ggf.  die  Möglich-
 keit  einer  Befreiung  von  den  Meldepflichten  nach  §  3
 Absatz  1 Nummer 1 und 2.

 Mangels  empirischer  Daten  zur  Auswahlentscheidung  der
 Tankstellenbetreiber  muss  für  die  Fallzahlen  zu  den  jeweili-
 gen  Optionen  eine  Prognoseentscheidung  getroffen  werden.
 Da  eine  Vielzahl  der  400  im  bft  organisierten  freien  Tank-
 stellen  bereits  jetzt  auf  freiwilliger  Basis  ihre  Kraftstoff-
 preise  direkt  an  einen  vom  bft  eingeschalteten  externen
 Dienstleister  übermittelt,  der  diese  im  Internet  veröffentlicht,
 ist  davon  auszugehen,  dass  zumindest  diese,  ggf.  aber  auch
 mehr  bft-Mitglieder  (sofern  nicht  von  der  Meldepflicht  be-
 freit)  ihre  Daten  über  diesen  Dienstleister  an  die  Markttrans-
 parenzstelle  übermitteln  werden.  Nach  ersten  Hinweisen  soll
 dieses  Angebot  auch  für  Nicht-Mitglieder  (voraussichtlich
 entgeltpflichtig)  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Da  auch
 weitere  externe  Dienstleister  als  Preismelder  die  Übermitt-
 lung  der  Preisdaten  von  den  Meldepflichtigen  an  die  Markt-
 transparenzstelle  übernehmen  werden,  wird  für  die  Preis-
 melder-Lösung  pauschal  eine  Fallzahl  von  500  angenom-
 men.  Als  weitere  kostengünstige  Option  kommt  die  Trans-
 ponder-Lösung  in  Betracht.  Pauschal  wird  angenommen,
 dass  die  Hälfte  der  verbleibenden  800  Tankstellenbetreiber
 (also  400)  sich  für  diese  Lösung  entscheidet,  die  eine  auto-
 matisierte  Übermittlung  an  die  Markttransparenzstelle  er-
 möglicht.  Bezüglich  der  verbleibenden  400  Tankstellenbe-
 treiber  wird  angenommen,  dass  nur  300  Betreiber  (im  Hin-
 blick  auf  die  notwendige  Aufrüstung  bzw.  Neuanschaffung
 der  Kassensysteme)  von  der  etwas  kostenintensiveren  An-
 bindungslösung  Gebrauch  machen  werden.  Schließlich  ist
 nicht  davon  auszugehen,  dass  sich  mehr  als  100  Tankstellen-
 betreiber  tatsächlich  von  den  Meldepflichten  befreien  lassen.

 aa)  Transponder-Lösung

 Im  Rahmen  dieser  Option  erwerben  die  Tankstellenbetrei-
 ber  ein  Sendegerät  („Transmitterbox“)  zur  automatisierten
 elektronischen  Datenübermittlung  mittels  Transpondertech-
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nik  an  die  Markttransparenzstelle.  Dieses  Sendegerät  wird
 z.  B.  an  den  elektronischen  Preismast  (Monolith)  der  Tank-
 stelle  angeschlossen;  jede  Preisänderung  wird  dann  automa-
 tisch  direkt  vom  Monolithen  an  die  Markttransparenzstelle
 übermittelt.

 Für  die  einmalige  Anschaffung  dieses  Geräts  (mit  entspre-
 chender  Software  zur  direkten  Übermittlung  jeder  Preisän-
 derung  an  die  Markttransparenzstelle)  wird  pro  Tankstelle
 ein  Betrag  von  1  000  Euro  angenommen.  (Zwar  ist  das
 Statistische  Bundesamt  in  seiner  Schätzung  von  einem  Be-
 trag  von  nur  500  Euro  ausgegangen.  Diese  Schätzung  wird
 aber  mit  Blick  auf  die  Stellungnahme  von  UNITI  vom  9.  Ja-
 nuar  2013  nach  oben  korrigiert.)  Es  wird  unterstellt,  dass
 400  eigenständige  Tankstellen  einen  entsprechenden  Trans-
 ponder  erwerben.  Somit  beläuft  sich  der  einmalige  Erfül-
 lungsaufwand  auf  400  000  Euro.  Betreibern  eigenständiger
 Tankstellen,  die  die  Preisdaten  unmittelbar  automatisiert
 über  ein  Sendegerät  an  die  Datenschnittstelle  der  Markt-
 transparenzstelle  übermitteln,  entsteht  kein  laufender  Erfül-
 lungsaufwand  (ggf.  jedoch  Wartung  der  Geräte).  Pauschal
 wird  für  die  Kosten  der  laufenden  Datenübertragung  (mit-
 tels  GSM-Netz  oder  DSL-Leitung)  ein  Betrag  von  jährlich
 40  000  Euro (100  Euro pro Tankstelle) angenommen.

 Der  einmalige  Umstellungsaufwand  für  die  400  Betreiber
 eigenständiger  Tankstellen  im  Rahmen  der  Transponder-
 Lösung  beläuft  sich  damit  auf  insgesamt  400  000  Euro  und
 der  jährliche  laufende  Erfüllungsaufwand  auf  insgesamt
 40  000  Euro.

 bb)  Anbindungslösung

 Für  die  Anbindungslösung  muss  der  Betreiber  über  ein
 elektronisches  System  verfügen,  das  Kasse,  Zapfsäule  und
 Monolith  miteinander  verknüpft,  sodass  die  Preismeldun-
 gen  automatisiert  über  die  Datenschnittstelle  der  Markt-
 transparenzstelle  übermittelt  werden  können.  Hierfür  bedarf
 es  eines  leistungsfähigen  Kassensystems  mit  entsprechender
 Software.  Derzeit  verfügen  die  Tankstellenbetreiber  über
 sehr  unterschiedliche  Kassensysteme.  Bei  der  Fallzahl  von
 300  Betreibern,  die  sich  für  die  Anbindungslösung  entschei-
 den,  ist  davon  auszugehen,  dass  diese  entweder  bereits  über
 ein  modernes,  leistungsstarkes  Kassensystem  verfügen,  das
 im  Falle  der  Aufrüstung  (Implementierung  entsprechender
 Software)  die  automatisierte  Übermittlung  an  die  Markt-
 transparenzstelle  ermöglicht,  oder  dass  die  Betreiber  (auch
 aus  anderen  Erwägungen  heraus,  z.  B.  erleichterte  Buchhal-
 tung)  sich  ein  neues  Kassensystem  anschaffen.  Pauschalie-
 rend  wird  unterstellt,  dass  200  Betreiber  ihr  vorhandenes
 Kassensystem  aufrüsten  und  100  Betreiber  sich  ein  neues
 Kassensystem anschaffen.

 Sofern  der  Betreiber  bereits  über  ein  leistungsfähiges  Kas-
 sensystem  verfügt,  bedarf  es  –  im  Rahmen  der  Implementie-
 rung  einer  neuen  Software  –  der  Aufrüstung  des  Kassensys-
 tems,  um  eine  automatisierte  Übermittlung  der  Preisdaten
 über  die  Schnittstelle  der  Markttransparenzstelle  zu  ermög-
 lichen.  Auch  hier  müssen  zur  medienbruchfreien  Übermitt-
 lung  der  Preisdaten  Anpassungen  im  Datenverarbeitungs-
 system  vorgenommen  werden.  Basierend  auf  Schätzungen
 des  Statistischen  Bundesamtes  wird  angenommen,  dass
 Kosten  von  2  000  Euro  pro  Tankstelle  und  damit  für  die  200
 Tankstellen  insgesamt  von  400  000  Euro  anfallen.  Auch
 hier  wird  kostenmindernd  unterstellt,  dass  die  Hersteller  der

 marktüblichen  Kassensysteme  für  die  erforderliche  System-
 aufrüstung  jeweils  ein  Software-Upgrade  entwickeln  und
 auf dem Markt zu günstigeren Preisen anbieten werden.

 Weiterhin  wird  unterstellt,  dass  100  Betreiber  ihr  altes  Kas-
 sensystem  durch  ein  neues,  leistungsfähiges  Kassensystem
 ersetzen  werden,  um  die  Preisdaten  automatisiert  elektro-
 nisch  an  die  Schnittstelle  der  Markttransparenzstelle  über-
 mitteln  zu  können.  Hier  ist  zu  unterstellen,  dass  die  Herstel-
 ler  der  Kassensysteme  die  notwendige  Software  bereits  in
 die  neuen  Systeme  integrieren  werden.  Für  diese  Tankstellen
 werden  auf  Grundlage  der  Schätzung  des  Statistischen
 Bundesamtes  einmalige  Anschaffungskosten  in  Höhe  von
 14  000  Euro  pro  Kassensystem  angenommen.  Dies  führt  bei
 100  Tankstellen  zu  einem  einmaligen  Erfüllungsaufwand
 von  insgesamt  1,4  Mio.  Euro.  Dieser  Betrag  lässt  indes  un-
 berücksichtigt,  dass  eine  Vielzahl  dieser  Betreiber  diese  In-
 vestition  nicht  nur  mit  Blick  auf  die  Meldepflicht  gegenüber
 der  Markttransparenzstelle,  sondern  auch  aus  anderen  Erwä-
 gungen  (z.  B.  zur  erleichterten  Buchhaltung,  Erfassung  von
 Mengendaten  etc.)  tätigen  wird.  Insofern  können  die  Kosten
 nicht nur dem Preismeldesystem angelastet werden.

 Da  die  Preisänderungen  automatisiert  vom  aufgerüsteten
 oder  neuen  Kassensystem  an  die  Schnittstelle  der  Markt-
 transparenzstelle  übermittelt  werden,  entsteht  den  Betrei-
 bern  nur  für  die  Datenübertragung  ein  laufender  Erfüllungs-
 aufwand.  Pauschal  wird  für  die  Kosten  der  laufenden
 Datenübertragung  der  300  Betreiber  eigenständiger  Tank-
 stellen  ein  Betrag  von  jährlich  90  000  Euro  (300  Euro  pro
 Tankstelle) angenommen.

 Der  einmalige  Umstellungsaufwand  für  die  300  Betreiber
 eigenständiger  Tankstellen  im  Rahmen  der  Anbindungs-
 lösung  beläuft  sich  damit  auf  insgesamt  maximal  1,8  Mio.
 Euro.  Der  jährliche  laufende  Erfüllungsaufwand  beträgt
 90  000  Euro.

 cc)  Preismelder-Lösung

 Für  Betreiber  von  Tankstellen,  die  nicht  über  die  erforder-
 liche  technische  Vernetzung  verfügen,  bietet  sich  die  Ein-
 schaltung  eines  Preismelders  nach  §  4  Absatz  3  an.  Dadurch
 müssen  die  Vorgaben  zur  elektronischen  Übermittlung  nach
 §  4  Absatz  4  Satz  1  über  die  Datenschnittstelle  der  Markt-
 transparenzstelle  (u.  a.  auch  Vorgaben  zu  Datenformaten
 nach  §  8  Absatz  1  Satz  2)  nicht  von  den  Betreibern  selbst
 eingehalten  werden.  Dadurch  entfällt  für  diese  500  Betrei-
 ber der einmalige Umstellungsaufwand.

 Der  laufende  Erfüllungsaufwand  der  Betreiber  wiederum
 hängt  von  den  konkret  angebotenen  Lösungen  ab.  So  ist  ent-
 scheidend,  welche  Meldekanäle  zur  Datenübermittlung  von
 den  Preismeldern  (insbesondere  externen  Anbietern)  tat-
 sächlich  angeboten  werden.  Grundsätzlich  ist  davon  auszu-
 gehen,  dass  die  Preismelder  den  Betreibern  eine  Internet-
 maske  (vgl.  hierzu  auch  Stellungnahme  von  UNITI  vom
 9.  Januar  2013)  zur  Verfügung  stellen,  in  die  sie  jede  Preis-
 änderung  manuell  eintragen  und  an  den  Preismelder  zur
 Weiterleitung  an  die  Markttransparenzstelle  übermitteln
 können.

 Zur  Ermittlung  des  laufenden  Erfüllungsaufwands  der  Be-
 treiber  wird  unterstellt,  dass  die  500  Betreiber  die  durch-
 schnittlich  vier  Preisänderungen  am  Tag  jeweils  zeitgleich
 für  alle  drei  Sorten  (Super  E5,  Super  E10  und  Diesel)  durch-
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führen.  Für  das  Eingeben  der  jeweils  vier  Preisänderungen
 werden  entsprechend  der  Zeitwerttabelle  Wirtschaft  des  Ex-
 ante-Leitfadens  (S.  44)  zwei  Minuten  zugrunde  gelegt.  Für
 die  Übermittlung  dieser  manuell  eingegebenen  Informatio-
 nen  an  den  Preismelder  werden  nochmals  zwei  Minuten  be-
 rücksichtigt.  Somit  entsteht  für  die  Betreiber  bei  durch-
 schnittlich  vier  Preisänderungen  am  Tag  ein  täglicher  Zeit-
 aufwand  von  insgesamt  16  Minuten.  Als  Lohnsatz  für  die
 Monetarisierung  des  Zeitaufwands  wird  der  durchschnitt-
 liche  Stundenlohn  von  30,20  Euro  nach  der  Lohnkostenta-
 belle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  45)  verwendet.
 Die  Kosten  für  die  Eingabe  und  Übermittlung  der  Preisda-
 ten  durch  die  500  Betreiber  belaufen  sich  damit  im  Jahr  auf
 etwa 1,47 Mio.  Euro (2  940  Euro pro Tankstelle).

 Zur  Ermittlung  des  laufenden  Erfüllungsaufwands  der  Be-
 treiber  bedarf  es  weiterhin  noch  einer  Abschätzung  des  Ent-
 gelts  für  die  Inanspruchnahme  der  Preismelder.  Auf  der
 Grundlage  von  ersten  Schätzungen  aus  dem  Markt  können
 hierfür  etwa  10  Euro  monatlich  pro  Betreiber  zugrunde  ge-
 legt  werden.  Damit  belaufen  sich  die  Kosten  der  500  Betrei-
 ber  für  die  Einschaltung  eines  Preismelders  auf  insgesamt
 etwa  60  000  Euro  im  Jahr.  Der  bei  dem  Preismelder  selbst
 anfallende  Erfüllungsaufwand  für  die  Entgegennahme  und
 Übermittlung  der  Preisdaten  der  Meldepflichtigen  ist  durch
 das  Entgelt  mindestens  abgedeckt  und  bedarf  daher  keiner
 weiteren Berücksichtigung.

 Dies  führt  zu  einem  jährlichen  laufenden  Erfüllungsauf-
 wand  der  500  Betreiber,  die  einen  Preismelder  einschalten,
 von insgesamt 1,53 Mio.  Euro.

 Sofern  die  Betreiber  der  Tankstellen  zur  Datenübermittlung
 nach  §  4  Absatz  3  einen  Preismelder  einschalten,  entstehen
 gegenüber  der  Markttransparenzstelle  weitere  Meldepflich-
 ten.  So  müssen  die  Meldepflichtigen  den  Preismelder  nach
 §  4  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1  gegenüber  der  Markttranspa-
 renzstelle  benennen  (Name,  Anschrift,  Kontaktperson,  Tele-
 fonnummer  etc.)  und  diese  Angaben  bei  jeder  Änderung  ak-
 tualisieren (Satz  2).

 Für  die  erstmalige  Aufbereitung  und  Übermittlung  dieser
 Daten  an  die  Markttransparenzstelle  werden  auf  Grundlage
 der  Zeitwerttabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens
 (S.  44)  durchschnittlich  zwei  Stunden  pro  Tankstelle  und
 Preismelder  zugrunde  gelegt.  Als  Lohnsatz  für  die  Moneta-
 risierung  des  Zeitaufwands  wird  der  durchschnittliche  Stun-
 denlohn  von  30,20  Euro  nach  der  Lohnkostentabelle  Wirt-
 schaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  45)  verwendet.  Damit  ent-
 steht  den  500  Betreibern  von  Tankstellen  durch  die  Über-
 mittlung  der  Daten  der  Preismelder  ein  einmaliger  Erfül-
 lungsaufwand von 30  200  Euro.

 Diese  Daten  müssen  nach  §  4  Absatz  3  Satz  2  bei  jeder  Än-
 derung  aktualisiert  an  die  Markttransparenzstelle  übermit-
 telt  werden.  Es  wird  unterstellt,  dass  sich  die  Daten  nach
 Satz  1  durchschnittlich  einmal  im  Jahr  pro  Tankstelle  än-
 dern.  Für  die  Übermittlung  dieser  Daten  an  die  Markttrans-
 parenzstelle  wird  auf  Grundlage  der  Zeitwerttabelle  Wirt-
 schaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  44)  durchschnittlich  je-
 weils  eine  Stunde  pro  Tankstelle  und  Preismelder  zugrunde
 gelegt.  Als  Lohnsatz  für  die  Monetarisierung  des  Zeitauf-
 wands  wird  wiederum  der  durchschnittliche  Stundenlohn
 von  30,20  Euro  nach  der  Lohnkostentabelle  Wirtschaft  des
 Ex-ante-Leitfadens  (S.  45)  verwendet.  Damit  entsteht  den
 500  Betreibern  von  Tankstellen  durch  die  Aktualisierung

 der  Daten  der  Preismelder  nach  §  4  Absatz  1  Satz  2  ein  lau-
 fender Erfüllungsaufwand von 15  100  Euro pro Jahr.

 Der  einmalige  Erfüllungsaufwand  der  500  Betreiber,  die
 einen  Preismelder  einschalten,  beläuft  sich  (inkl.  des  Auf-
 wands  für  die  erstmalige  Benennung  der  Preismelder  gegen-
 über  der  Markttransparenzstelle)  auf  insgesamt  30  200  Euro.
 Der  laufende  Erfüllungsaufwand  beträgt  (inkl.  etwaiger
 Änderungsmeldungen  bzgl.  der  Preismelder)  insgesamt
 1,54  Mio.  Euro im Jahr.

 Zusammenfassend  beläuft  sich  der  einmalige  Umstellungs-
 aufwand  für  die  1  300  Betreiber  eigenständiger  Tankstellen
 im  Rahmen  der  Transponder-Lösung,  Anbindungs-Lösung
 und  Preismelder-Lösung  auf  insgesamt  2,23  Mio.  Euro,  und
 der  jährliche  laufende  Erfüllungsaufwand  auf  insgesamt
 1,67 Mio.  Euro.

 dd)  Befreiung von den Meldepflichten nach §  3

 Die  Meldepflichtigen  können  zur  Vermeidung  der  Melde-
 pflichten  nach  §  4  Absatz  1  und  2  ggf.  von  den  Befreiungs-
 möglichkeiten  nach  §  3  Gebrauch  machen  –  entweder  auf
 Grundlage  der  Bagatellklausel  (Absatz  1  Nummer  1)  oder
 im  Rahmen  der  Härtefallklausel  (Absatz  1  Nummer  2).
 Hierzu  müssen  sie  bei  der  Markttransparenzstelle  einen  ent-
 sprechenden Antrag stellen.

 Nach  den  derzeitigen  Informationen  ist  nur  von  wenigen
 Befreiungen  auszugehen,  da  sich  die  meisten  Tankstellen,
 die  die  Befreiungsvoraussetzungen  erfüllen,  Wettbewerbs-
 vorteile  von  einer  Preisübermittlung  an  die  Markttranspa-
 renzstelle  versprechen  dürften.  Vor  diesem  Hintergrund
 wird  zum  Zwecke  der  Ermittlung  des  Erfüllungsaufwands
 unterstellt,  dass  100  Betreiber  von  öffentlichen  Tankstellen
 einen  entsprechenden  Antrag  auf  Befreiung  stellen  werden.
 Grundsätzlich  ist  davon  auszugehen,  dass  nur  die  Betreiber
 von  öffentlichen  Tankstellen  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  2
 die  Voraussetzungen  nach  §  3  erfüllen,  nicht  hingegen  die
 Unternehmen  nach  §  2  Absatz  1  Nummer  1.  Pauschaliert
 wird  im  Folgenden  angenommen,  dass  80  Betreiber  einen
 Antrag  nach  Absatz  1  Nummer  1  und  20  Betreiber  einen
 Antrag nach Absatz  1 Nummer 2 stellen werden.

 Der  Antragsteller  nach  Absatz  1  Nummer  1  (Bagatellklau-
 sel)  muss  in  seinem  Antrag  das  Vorliegen  der  Befreiungsvo-
 raussetzungen  (Jahresdurchsatz  von  Otto-  und  Dieselkraft-
 stoffen  von  nicht  mehr  als  1  000  Kubikmetern  in  dem  der
 Antragstellung  vorangegangenen  Kalenderjahr)  nachwei-
 sen.  Für  diesen  Zeitaufwand  werden  entsprechend  der  Zeit-
 werttabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  44)  sechs
 Stunden  pro  Antrag  zugrunde  gelegt.  Als  Lohnsatz  für  die
 Monetarisierung  des  Zeitaufwands  wird  der  durchschnitt-
 liche  Stundenlohn  von  30,20  Euro  nach  der  Lohnkosten-
 tabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  45)  verwen-
 det.  Damit  führt  der  Antrag  auf  Befreiung  von  der  Melde-
 pflicht  nach  §  3  Absatz  1  Nummer  1  für  die  80  Tankstellen-
 betreiber  zu  einem  einmaligen  Erfüllungsaufwand  von
 14  500  Euro.

 Weiterhin  wird  unterstellt,  dass  in  den  der  Antragstellung
 folgenden  Kalenderjahren  bei  durchschnittlich  5  Prozent
 der  nach  §  3  Absatz  1  Nummer  1  befreiten  Tankstellen  (also
 vier  Tankstellen)  die  Voraussetzungen  für  die  Befreiung
 nach  Absatz  1  Nummer  1  wegen  eines  gestiegenen  Kraft-
 stoffdurchsatzes  entfallen.  Nach  §  3  Absatz  2  Satz  2  haben
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die  Tankstellenbetreiber  dies  der  Markttransparenzstelle  un-
 verzüglich  mitzuteilen.  Für  diesen  Zeitaufwand  werden  ent-
 sprechend  der  Zeitwerttabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leit-
 fadens  (S.  44)  vier  Stunden  für  die  Vorbereitung  und  das
 Erstellen  der  entsprechenden  Mitteilung  an  die  Markttrans-
 parenzstelle  zugrunde  gelegt.  Als  Lohnsatz  für  die  Moneta-
 risierung  des  Zeitaufwands  wird  der  durchschnittliche  Stun-
 denlohn  von  30,20  Euro  nach  der  Lohnkostentabelle  Wirt-
 schaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  45)  verwendet.  Damit  be-
 läuft  sich  der  jährliche  laufende  Erfüllungsaufwand  auf
 etwa 480  Euro.

 Der  Antragsteller  nach  Absatz  1  Nummer  2  (Härtefallklau-
 sel)  muss  hingegen  in  seinem  Antrag  einmalig  glaubhaft
 machen,  dass  die  Einhaltung  der  Meldepflicht  für  ihn  eine
 unzumutbare  Härte  bedeuten  würde  (Absatz  1  Nummer  2,
 2.  Halbsatz).  Für  diesen  Zeitaufwand  werden  entsprechend
 der  Zeitwerttabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens
 (S.  44)  acht  Stunden  pro  Antrag  zugrunde  gelegt.  Als  Lohn-
 satz  für  die  Monetarisierung  des  Zeitaufwands  wird  der
 durchschnittliche  Stundenlohn  von  30,20  Euro  nach  der
 Lohnkostentabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens
 (S.  45)  verwendet.  Damit  führt  der  Antrag  auf  Befreiung
 von  der  Meldepflicht  nach  §  3  Absatz  1  Nummer  2  für  die
 20  Tankstellenbetreiber  zu  einem  einmaligen  Erfüllungsauf-
 wand von 4  800  Euro pro Jahr.

 Weiterhin  wird  unterstellt,  dass  in  den  der  Antragstellung
 folgenden  Kalenderjahren  bei  durchschnittlich  5  Prozent
 der  nach  §  3  Absatz  1  Nummer  2  befreiten  Tankstellen  (also
 einer  einzigen  Tankstelle)  die  Voraussetzungen  für  die
 Befreiung  nach  Absatz  1  Nummer  2  entfallen.  Nach  §  3
 Absatz  2  Satz  2  haben  die  Tankstellenbetreiber  dies  der
 Markttransparenzstelle  unverzüglich  mitzuteilen.  Für  diesen
 Zeitaufwand  werden  entsprechend  der  Zeitwerttabelle  Wirt-
 schaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  44)  sechs  Stunden  für  die
 Vorbereitung  und  das  Erstellen  der  entsprechenden  Mittei-
 lung  an  die  Markttransparenzstelle  zugrunde  gelegt.  Als
 Lohnsatz  für  die  Monetarisierung  des  Zeitaufwands  wird
 der  durchschnittliche  Stundenlohn  von  30,20  Euro  nach  der
 Lohnkostentabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens
 (S.  45)  verwendet.  Damit  beläuft  sich  der  jährliche  laufende
 Erfüllungsaufwand auf etwa 180  Euro.

 2.  Übermittlung  allgemeiner  Angaben  nach  §  2  Absatz  3
 Satz  1 und 2 sowie §  4 Absatz  1

 Neben  den  laufenden  Meldepflichten  bezüglich  der  Preisda-
 ten  nach  §  4  Absatz  2  Satz  1  müssen  die  Meldepflichtigen
 nach  §  2  Absatz  3  Satz  1  und  2  einmalig  ihre  eigenen  Kon-
 taktdaten  (Name,  Anschrift,  Kontaktperson,  Telefonnum-
 mer  etc.)  einschließlich  Informationen  zur  Glaubhaftma-
 chung  der  Meldepflicht  sowie  die  Angaben  zu  den  jeweili-
 gen  Tankstellen  (u.  a.  Name,  Standort,  Öffnungszeiten),  bei
 denen  sie  über  die  Preissetzungshoheit  verfügen,  nach  §  4
 Absatz  1  Satz  1  an  die  Markttransparenzstelle  übermitteln
 und  diese  Daten  bei  jeder  Änderung  aktualisieren  (§  2
 Absatz  3 Satz  3 und §  4 Absatz  1 Satz  2).

 Für  die  erstmalige  Aufbereitung  und  Übermittlung  der  Da-
 ten  der  Meldepflichtigen  nach  §  2  Absatz  3  Satz  1  und  2  an
 die  Markttransparenzstelle  werden  auf  Grundlage  der  Zeit-
 werttabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  44)
 durchschnittlich  zwei  Stunden  pro  Meldepflichtigem  zu-
 grunde  gelegt.  Als  Lohnsatz  für  die  Monetarisierung  des

 Zeitaufwands  wird  der  durchschnittliche  Stundenlohn  von
 30,20  Euro  nach  der  Lohnkostentabelle  Wirtschaft  des  Ex-
 ante-Leitfadens  (S.  45)  verwendet.  Damit  entsteht  der  Wirt-
 schaft  im  Hinblick  auf  die  Daten  der  maximal  1  465  Preis-
 hoheitsinhaber  (165  zentral  organisierte  Unternehmen  und
 1  300  Betreiber  von  Tankstellen)  ein  einmaliger  Erfüllungs-
 aufwand  von  88  500  Euro.  Der  tatsächliche  Erfüllungsauf-
 wand  wird  jedoch  geringer  sein,  da  nicht  jeder  Betreiber  der
 im  bft  organisierten  Tankstellen,  Raiffeisen-Tankstellen,
 BayWa-Tankstellen  sowie  Supermarkt-Tankstellen  jeweils
 nur  eine  einzige  Tankstelle  betreibt.  Vielmehr  betreiben  ei-
 nige  Meldepflichtige  auch  mehrere  Tankstellen  und  haben
 demnach  nur  einmalig  die  Angaben  nach  §  2  Absatz  3
 Satz  1 und 2 an die Markttransparenzstelle zu übermitteln.

 Diese  Daten  müssen  nach  §  2  Absatz  3  Satz  3  bei  jeder  Än-
 derung  aktualisiert  an  die  Markttransparenzstelle  übermit-
 telt  werden.  Es  wird  unterstellt,  dass  sich  die  Daten  nach
 Absatz  3  Satz  1  durchschnittlich  einmal  im  Jahr  pro  Melde-
 pflichtigem  ändern.  Für  die  Übermittlung  dieser  Daten  an
 die  Markttransparenzstelle  wird  auf  Grundlage  der  Zeit-
 werttabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  44)
 durchschnittlich  jeweils  eine  Stunde  pro  Meldepflichtigem
 zugrunde  gelegt.  Als  Lohnsatz  für  die  Monetarisierung  des
 Zeitaufwands  wird  wiederum  der  durchschnittliche  Stun-
 denlohn  von  30,20  Euro  nach  der  Lohnkostentabelle  Wirt-
 schaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  45)  verwendet.  Damit  ent-
 steht  der  Wirtschaft  im  Hinblick  auf  die  maximal  1  465
 Meldepflichtigen  nach  §  2  Absatz  3  Satz  3  ein  laufender  Er-
 füllungsaufwand von 44  000  Euro pro Jahr.

 Es  wird  der  Einfachheit  halber  unterstellt,  dass  sich  der  zeit-
 liche  Aufwand  bezüglich  der  Angaben  zu  den  Tankstellen
 nach  §  4  Absatz  1  Satz  1  zwischen  den  Unternehmen  nach
 §  2  Absatz  1  Nummer  1  (d.  h.  großen,  international  tätigen
 Unternehmen  sowie  mittelständischen  Unternehmen)  einer-
 seits  und  Betreibern  von  Tankstellen  nach  §  2  Absatz  1
 Nummer  2  (d.  h.  eigenständigen  Tankstellen)  andererseits
 nicht  maßgeblich  unterscheidet.  Für  die  erstmalige  Aufbe-
 reitung  und  Übermittlung  dieser  Daten  an  die  Markttranspa-
 renzstelle  werden  auf  Grundlage  der  Zeitwerttabelle  Wirt-
 schaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  44)  durchschnittlich  zwei
 Stunden  pro  Tankstelle  zugrunde  gelegt.  Als  Lohnsatz  für
 die  Monetarisierung  des  Zeitaufwands  wird  der  durch-
 schnittliche  Stundenlohn  von  30,20  Euro  nach  der  Lohnkos-
 tentabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  45)  ver-
 wendet.  Damit  entsteht  der  Wirtschaft  im  Hinblick  auf  die
 Daten  der  14  700  Tankstellen  nach  §  4  Absatz  1  Satz  1  ein
 einmaliger Erfüllungsaufwand von 887  900  Euro.

 Diese  Daten  müssen  nach  §  4  Absatz  1  Satz  2  bei  jeder
 Änderung  aktualisiert  an  die  Markttransparenzstelle  über-
 mittelt  werden.  Es  wird  unterstellt,  dass  sich  die  Daten  nach
 Absatz  1  durchschnittlich  zweimal  im  Jahr  pro  Tankstelle
 ändern.  Für  die  Übermittlung  dieser  Daten  an  die  Markt-
 transparenzstelle  wird  auf  Grundlage  der  Zeitwerttabelle
 Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  44)  durchschnittlich
 jeweils  eine  Stunde  pro  Tankstelle  zugrunde  gelegt.  Als
 Lohnsatz  für  die  Monetarisierung  des  Zeitaufwands  wird
 wiederum  der  durchschnittliche  Stundenlohn  von
 30,20  Euro  nach  der  Lohnkostentabelle  Wirtschaft  des  Ex-
 ante-Leitfadens  (S.  45)  verwendet.  Damit  entsteht  der  Wirt-
 schaft  im  Hinblick  auf  die  Änderung  der  Daten  der
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14  700  Tankstellen  nach  §  4  Absatz  1  Satz  2  ein  laufender
 Erfüllungsaufwand von 887  900  Euro pro Jahr.

 3.  Erfüllungsaufwand der Verbraucher-Informationsdienste

 Auch  den  (zugelassenen)  Anbietern  von  Verbraucher-Infor-
 mationsdiensten  im  Sinne  von  §  47k  Absatz  5  Satz  1  GWB
 entsteht  durch  die  Vorgaben  dieser  Verordnung  ein  Erfül-
 lungsaufwand.  Sie  müssen  nach  §  6  Satz  1  zunächst  bei  der
 Markttransparenzstelle  einen  Antrag  auf  Zulassung  stellen.
 Zudem  müssen  die  zugelassenen  Verbraucher-Informations-
 dienste  nach  §  7  Absatz  2  Satz  3  und  4  wöchentlich  die  ein-
 gegangenen  Nutzermeldungen  über  unzutreffende  Informa-
 tionen  elektronisch  an  die  Markttransparenzstelle  übermit-
 teln.

 In  dem  Antrag  muss  der  Antragsteller  nach  §  6  Satz  1  Num-
 mer  1  und  2  glaubhaft  machen,  dass  er  als  künftiger  Anbie-
 ter  von  Verbraucher-Informationsdiensten  im  Sinne  des
 §  47k  Absatz  5  Satz  1  GWB  die  von  der  Markttransparenz-
 stelle  zur  Verfügung  gestellten  Daten  zum  Zwecke  der  bun-
 desweiten  und  auf  Dauer  angelegten  Verbraucherinforma-
 tion  über  die  aktuellen  Kraftstoffpreise  verwenden  und  die
 Verbraucherinformation  nicht  auf  einen  bestimmten  Nutzer-
 kreis  beschränken  wird.  In  dem  Antrag  sollte  er  Art,  Dauer
 und  Umfang  des  geplanten  Unternehmensgegenstands
 nachvollziehbar  (insbesondere  durch  Vorlage  eines  Ge-
 schäftskonzepts)  erläutern.  Nach  §  6  Satz  2  hat  der  Antrag-
 steller  zudem  allgemeine  Angaben  (Name  und  Anschrift  des
 Antragstellers,  Bezeichnung  des  Verbraucher-Informations-
 dienstes,  Name  einer  Kontaktperson  etc.)  zu  übermitteln
 und diese ggf. zu aktualisieren (Satz  3).

 Für  die  Vorbereitung  und  das  Erstellen  des  Antrags  nach  §  6
 Satz  1  werden  auf  Grundlage  der  Zeitwerttabelle  Wirtschaft
 des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  44)  durchschnittlich  zehn  Stun-
 den  pro  Antragsteller  zugrunde  gelegt.  Als  Lohnsatz  für  die
 Monetarisierung  des  Zeitaufwands  wird  der  durchschnittli-
 che  Stundenlohn  von  30,20  Euro  nach  der  Lohnkostenta-
 belle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  45)  verwendet.
 Anhaltspunkte,  wie  viele  Anbieter  sich  nach  §  6  Satz  1  als
 Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiensten  zulassen
 werden,  liegen  derzeit  nicht  vor.  Es  wird  unterstellt,  dass  im
 ersten  Jahr  etwa  30  Anbieter  von  Verbraucher-Informations-
 diensten  einen  Zulassungsantrag  stellen  werden.  Damit  ent-
 steht  der  Wirtschaft  durch  das  Zulassungsverfahren  im  ers-
 ten  Jahr  ein  einmaliger  Erfüllungsaufwand  von  etwa
 9  100  Euro.

 Weiterhin  wird  unterstellt,  dass  in  den  Folgejahren  jährlich
 etwa  drei  weitere  Anbieter  von  Verbraucher-Informations-
 diensten  einen  Zulassungsantrag  stellen.  Als  Lohnsatz  für
 die  Monetarisierung  des  Zeitaufwands  wird  der  durch-
 schnittliche  Stundenlohn  von  30,20  Euro  nach  der  Lohnkos-
 tentabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  45)  ver-
 wendet.  Bei  durchschnittlich  zehn  Stunden  pro  Antragstel-
 ler  beläuft  sich  der  hiermit  verbundene  jährliche  Erfüllungs-
 aufwand auf etwa 900  Euro.

 Zudem  müssen  Änderungen  der  Angaben  nach  §  6  Satz  2
 der  Markttransparenzstelle  unverzüglich  mitgeteilt  werden
 (§  6  Satz  3).  Es  wird  unterstellt,  dass  jeder  zugelassene  An-
 bieter  einmal  im  Jahr  Änderungen  der  Angaben  nach  §  6
 Satz  2  übermittelt  und  die  Anzahl  der  zugelassenen  Anbie-
 ter  von  Verbraucher-Informationsdiensten  (wegen  ausgegli-

 chener  Marktein-  und  -austritte)  stabil  bei  30  bleibt.  Auf
 Grundlage  der  Zeitwerttabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leit-
 fadens  (S.  44)  werden  hierfür  durchschnittlich  zwei  Stunden
 pro  zugelassenem  Anbieter  zugrunde  gelegt.  Der  hiermit
 verbundene  jährliche  Erfüllungsaufwand  beläuft  sich  damit
 auf 1  800  Euro.

 Insgesamt  entsteht  der  Wirtschaft  durch  das  Zulassungsver-
 fahren  ein  einmaliger  Erfüllungsaufwand  von  9  100  Euro;
 die  Pflicht  zu  Änderungsmitteilungen  und  neue  Zulassungs-
 verfahren  führen  zu  einem  laufenden  jährlichen  Erfüllungs-
 aufwand in den Folgejahren von etwa 2  700  Euro.

 Weiterhin  müssen  die  zugelassenen  Verbraucher-Informa-
 tionsdienste  nach  §  7  Absatz  2  Satz  1  eine  Beschwerdestelle
 einrichten  und  nach  Satz  3  und  4  wöchentlich  die  eingegan-
 genen  Nutzermeldungen  über  unzutreffende  Informationen
 elektronisch  an  die  Markttransparenzstelle  übermitteln.  Die
 Einrichtung  der  Beschwerdestelle  und  die  technischen  Vor-
 kehrungen  zur  (möglichst  automatisierten)  Erfassung  und
 Weiterleitung  der  Beschwerden  erfolgen  im  Zuge  des  Auf-
 baus  des  Verbraucher-Informationsdienstes  durch  die  zuge-
 lassenen  Anbieter.  Der  einmalige  Erfüllungsaufwand  hier-
 für ist vernachlässigbar gering.

 Für  die  wöchentliche  Übermittlung  der  Beschwerden  wird
 auf  Grundlage  der  Zeitwerttabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-
 Leitfadens  (S.  44)  durchschnittlich  eine  Stunde  pro  Woche
 pro  zugelassenem  Anbieter  zugrunde  gelegt.  Als  Lohnsatz
 für  die  Monetarisierung  des  Zeitaufwands  wird  der  durch-
 schnittliche  Stundenlohn  von  30,20  Euro  nach  der  Lohnkos-
 tentabelle  Wirtschaft  des  Ex-ante-Leitfadens  (S.  45)  ver-
 wendet.  Bei  52  Wochen  im  Jahr  beläuft  sich  der  jährliche
 Erfüllungsaufwand  bezüglich  der  Nutzermeldungen  über
 unzutreffende  Informationen  für  die  30  zugelassenen  An-
 bieter auf etwa 47  100  Euro.

 c)  Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Die  Aufgaben  der  Markttransparenzstelle  verursachen  beim
 Bundeskartellamt  Personalbedarf  sowie  Kosten  insbeson-
 dere  für  die  sachliche  Ausstattung  und  die  voraussichtlich
 erforderliche  Einbindung  eines  IT-Dienstleisters.  Die  von
 der  Markttransparenzstelle  zu  erfüllenden  Aufgaben  haben
 sich  im  Verlauf  des  parlamentarischen  Verfahrens  geändert.
 Durch  diese  Änderungen  reduziert  sich  zwar  der  Erfüllungs-
 aufwand  für  die  Wirtschaft  erheblich,  der  Erfüllungsauf-
 wand  für  die  Verwaltung  (Markttransparenzstelle  bzw.  Bun-
 deskartellamt)  wird  jedoch  zumindest  gleich  bleiben  oder
 sogar steigen.

 Zwar  wird  die  Markttransparenzstelle  –  insbesondere  durch
 den  Verzicht  auf  Meldungen  der  Raffinerie-  und  Großhan-
 delsebene  –  weniger  umfangreiche  Daten  erhalten.  Es  ist  je-
 doch  nicht  zu  erwarten,  dass  der  Erfüllungsaufwand  für  die
 Markttransparenzstelle  dadurch  signifikant  geringer  werden
 wird.  Denn  die  Markttransparenzstelle  wird  die  ein-  und
 ausgehenden  Daten  weitestgehend  automatisiert  verarbei-
 ten,  sodass  der  Datenumfang  sowohl  für  den  einmaligen
 Aufbau  der  hierfür  erforderlichen  Prozesse  als  auch  für  den
 laufenden Betrieb nur eine untergeordnete Rolle spielt.

 Der  Erfüllungsaufwand  erhöht  sich  dadurch,  dass  die  Daten
 nunmehr  sehr  viel  häufiger  („in  Echtzeit“)  geliefert,  verar-
 beitet  und  weitergegeben  werden  müssen.  Zudem  sind  sie
 nicht  mehr  nur  zur  Verwendung  durch  die  Markttranspa-
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renzstelle  bzw.  das  Bundeskartellamt  (und  ggf.  durch  wei-
 tere  Kartellbehörden)  bestimmt,  sondern  auch  unmittelbar
 zur  Verbraucherinformation  weiterzugeben.  Dadurch  müs-
 sen  beispielsweise  auch  Rückmeldungen  von  Verbraucher-
 Informationsdiensten  –  insbesondere  zu  den  Meldungen  von
 Verbrauchern  über  unzutreffende  Informationen  –  verarbei-
 tet werden.

 Zur  Einrichtung  und  zum  Betrieb  der  Markttransparenz-
 stelle  wird  mit  einem  Personalmehrbedarf  von  insgesamt
 mindestens  sieben  dauerhaften  Vollzeitstellen  sowie  mit
 mindestens  zwei  temporär  –  während  eines  Zeitraums  von
 mindestens  zwei  Jahren  –  im  Rahmen  von  Sachmitteln  zu
 besetzenden  Vollzeitstellen  gerechnet.  Bei  einem  Personal-
 mehraufwand  für  sieben  Vollzeitstellen  bei  der  Markttrans-
 parenzstelle  ist  mit  Personalmehrkosten  von  rund
 525  000  Euro jährlich zu rechnen.

 Weiterhin  ist  mit  einmaligen  Sachausgaben  von  rund
 1  Mio.  Euro  sowie  jährlichen  Kosten  von  mindestens
 400  000  Euro  zu  rechnen.  Hinzu  kommen  Gehälter  für  zwei
 Projektmitarbeiter  für  einen  Zweijahreszeitraum,  die  mit
 rund  1,2  Mio.  Euro  zu  veranschlagen  sind.  Voraussichtlich
 ist  auch  die  Einbindung  eines  IT-Dienstleisters  für  den  Auf-
 bau  und  den  laufenden  Betrieb  der  IT-Infrastruktur  sowie
 für  die  Softwareentwicklung  erforderlich.  Auch  bei  Einbin-
 dung  eines  IT-Dienstleisters  ist  die  Neubeschaffungen  von
 IT-Hardware  und  IT-Infrastruktur  (Datenbank,  Server,  Netz,
 Workstations,  Arbeitsplatz-PCs)  sowie  von  Software  (Er-
 fassung  und  Verarbeitung  der  Daten)  entweder  durch  das
 Bundeskartellamt  oder  durch  den  IT-Dienstleister  erforder-
 lich.  Gegebenenfalls  bereits  vorhandene  Software  muss  an
 die  konkreten  Erfordernisse  im  Kraftstoffbereich  angepasst
 werden.  Zudem  fallen  im  laufenden  Betrieb  für  den  IT-
 Dienstleister  sowie  für  Lizenzgebühren  (Software,  Daten-
 banken  etc.),  Wartung,  Pflege  und  Erweiterung  der  IT-Hard-
 ware  bzw.  IT-Infrastruktur  jährliche  Kosten  von  mindestens
 400  000  Euro an.

 d)  Weitere Kosten

 Die  Rechtsverordnung  bringt  im  Hinblick  auf  die  Beobach-
 tung  der  Kraftstoffmärkte  gewisse  Erleichterungen  bei  Miss-
 brauchsverfahren  im  Bereich  der  Mineralölwirtschaft,  insbe-
 sondere  für  sog.  Preis-Kosten-Scheren  und  Verkäufe  unter
 Einstandspreis.  Es  stützt  damit  den  bestehenden  Restwettbe-
 werb  durch  die  mittelständischen  Mineralölunternehmen
 und trägt so zu einer wettbewerblichen Preisbildung bei.

 3.  Gleichstellungspolitische Auswirkungen

 Die  gleichstellungspolitischen  Auswirkungen  wurden  ge-
 prüft.  Die  in  dieser  Rechtsverordnung  enthaltenen  Regelun-
 gen  haben  gleichstellungspolitisch  weder  positive  noch  ne-
 gative Auswirkungen.

 4.  Vereinbarkeit mit dem Recht der EU

 Spezifische  Bezüge  zum  Recht  der  Europäischen  Union
 sind nicht ersichtlich.

 5.  Nachhaltigkeit

 Der  Verordnungsentwurf  steht  im  Einklang  mit  den  Leitge-
 danken  der  Bundesregierung  zur  nachhaltigen  Entwicklung

 im  Sinne  der  nationalen  Nachhaltigkeitsstrategie.  Seine
 Wirkungen  entsprechen  einer  nachhaltigen  Entwicklung.
 Der  Entwurf  beinhaltet  –  ebenso  wie  die  zugrunde  liegende
 Verordnungsermächtigung  –  Regelungen,  die  unter  ökono-
 mischen  Gesichtspunkten  ausgewogen  sind,  die  Bildung
 wettbewerbskonformer  Preise  im  Kraftstoffbereich  fördern
 und  dadurch  den  Wettbewerb  stärken.  Etwaige  Belastungen
 für  die  Wirtschaft  sind  auf  ein  unbedingt  erforderliches  Mi-
 nimum beschränkt.

 Die  Verbesserung  der  Möglichkeit,  illegales  Verhalten  der
 Marktteilnehmer  (z.  B.  Verstöße  gegen  das  Kartellrecht)
 aufzudecken,  trägt  mit  dazu  bei,  die  wettbewerblichen  Rah-
 menbedingungen  wirtschaftlich  erfolgreich  zu  gestalten.
 Unmittelbare  negative  ökologische  oder  soziale  Auswirkun-
 gen  sind  nicht  zu  erwarten.  Die  Regelungen  helfen,  den
 Wettbewerb  zu  fördern  und  damit  weiteres  wirtschaftliches
 Wachstum  und  hohe  Beschäftigung  zu  sichern.  Ein  Element
 der  Investitionsbedingungen  in  Deutschland  ist  ein  funktio-
 nierender,  zeitgemäßer  Wettbewerbsrahmen,  der  dabei  hilft,
 Wohlstand dauerhaft zu erhalten.

 6.  Befristung

 Eine  Befristung  kommt  –  insbesondere  mit  Blick  auf  den
 durch  die  Einrichtung  der  Markttransparenzstelle  entstehen-
 den  Umstellungsaufwand  –  nicht  in  Betracht.  §  47l  Satz  1
 und  3  GWB  sieht  jedoch  vor,  dass  das  BMWi  den  gesetzge-
 benden  Körperschaften  drei  Jahre  nach  Beginn  der  Melde-
 pflicht  (§  47k  Absatz  2  GWB  in  Verbindung  mit  §  9
 Absatz  1)  über  die  Ergebnisse  der  Arbeit  der  Markttranspa-
 renzstelle  und  die  hieraus  gewonnenen  Erfahrungen  berich-
 tet.  Die  Berichterstattung  soll  insbesondere  auf  die  Preisent-
 wicklung  und  die  Situation  der  mittelständischen  Mineralöl-
 wirtschaft eingehen.

 B. Besonderer Teil

 Zu §  1  (Gegenstand der Rechtsverordnung)

 Diese  Vorschrift  beschreibt  den  Gegenstand  der  Rechtsver-
 ordnung.  Sie  bringt  zum  Ausdruck,  hinsichtlich  welcher  Re-
 gelungsbereiche  die  Verordnung  von  der  Ermächtigungs-
 grundlage  des  §  47k  Absatz  8  Satz  1  GWB  Gebrauch
 macht.

 Zu §  2  (Meldepflichtige)

 Diese  Vorschrift  konkretisiert  §  47k  Absatz  2  GWB.  Grund
 hierfür  ist,  dass  nicht  immer  evident  ist,  wer  im  konkreten
 Fall  die  Verkaufspreise  festsetzt  (Inhaber  der  Preissetzungs-
 hoheit)  und  damit  meldepflichtig  ist.  Verkaufspreise  im
 Sinne  dieser  Vorschrift  sind  Gesamtpreise  nach  §  2  der
 Preisangabenverordnung.  Nur  der  Inhaber  der  Preisset-
 zungshoheit  ist  Adressat  der  Meldepflicht  nach  §  47k
 Absatz  2  GWB.  Meldepflichtig  sind  entweder  nach
 Absatz  1  Nummer  1  die  Unternehmen,  die  Betreibern  von
 öffentlichen  Tankstellen  die  Verkaufspreise  vorgeben,  oder
 nach  Absatz  1  Nummer  2  die  Betreiber  von  öffentlichen
 Tankstellen,  die  Letztverbrauchern  Kraftstoffe  zu  selbst
 festgesetzten  Preisen  anbieten.  Die  Betreiber  setzen  die
 Preise  nach  Absatz  1  Nummer  2  auch  dann  selbst  fest,  wenn
 sie  ihnen  unverbindlich  vorgegeben  werden.  So  kann  bei-
 spielsweise  im  Markenpartnervertrag  zwischen  dem  Tank-
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stellenbetreiber  und  der  Markengesellschaft  ein  Preisset-
 zungsspielraum  des  Betreibers  vorgesehen  sein.  In  solchen
 Fällen hat der Betreiber die Preissetzungshoheit inne.

 Absatz  2  stellt  klar,  dass  die  Meldepflicht  auch  dann  nicht
 erlischt,  wenn  das  Unternehmen  –  beispielsweise  bei  tech-
 nischen  Übermittlungsproblemen  –  dem  Betreiber  die  Er-
 laubnis  zur  lokalen  Einpflege  einer  Preisänderung  einräumt
 (Nummer  1).  Hierfür  greift  der  Betreiber  anlassbezogen  lo-
 kal  auf  das  Kassensystem  zu.  Dennoch  behält  in  solchen
 Fällen  das  Unternehmen  die  Preissetzungshoheit,  da  es  wei-
 terhin  den  Verkaufspreis  festsetzt.  Auch  erlischt  die  Melde-
 pflicht  nach  Absatz  2  dann  nicht,  wenn  der  Meldepflichtige
 sich  zur  Übermittlung  einer  Preisänderung  eines  sogenann-
 ten  Preismelders  bedient  (Nummer  2).  Die  Voraussetzungen
 hierzu  enthält  §  4  Absatz  3.  Als  Preismelder  kommen  insbe-
 sondere  externe  Dienstleister  in  Betracht.  Diese  können  die
 Preismeldungen  der  Meldepflichtigen  –  im  Rahmen  des
 kartellrechtlich  Zulässigen  –  entgegennehmen  und  direkt  an
 die Schnittstelle der Markttransparenzstelle weiterleiten.

 Die  Meldepflicht  bezieht  sich  zudem  nur  auf  öffentliche
 Tankstellen  nach  §  47k  Absatz  3  GWB.  Dies  sind  solche,
 die  sich  an  öffentlich  zugänglichen  Orten  befinden  und  die
 ohne  Beschränkung  des  Personenkreises  aufgesucht  werden
 können  (vgl.  hierzu  auch  Begründung  zum  Regierungsent-
 wurf,  Bundestagsdrucksache  17/10060,  S.  31).  Unbemannte
 Tankstellen  mit  bloßem  Tankautomaten  („Geister-Tankstel-
 len“)  sind  hiervon  nur  dann  erfasst,  wenn  ein  „Spontankauf“
 von  Kraftstoffen  mittels  Girocard,  Kreditkarte  oder  Barzah-
 lung  möglich  ist;  sofern  der  Kundenkreis  beschränkt  ist
 (beispielsweise  durch  Bezahlung  mittels  Flottenkarte),  be-
 steht  keine  Meldepflicht.  Weiterhin  darf  sich  die  Zapfsäule
 nicht  auf  einem  nicht  frei  zugänglichen  Gelände  (z.  B.  abge-
 sperrten Betriebs- oder Werksgelände) befinden.

 Absatz  3  sieht  die  Angabe  der  Daten  der  Meldepflichtigen
 vor.  So  kann  sichergestellt  werden,  dass  alle  Meldepflichti-
 gen  von  der  Markttransparenzstelle  erfasst  werden.  Im  Hin-
 blick  auf  etwaige  Bußgeldbescheide  auf  Grundlage  von
 §  81  Absatz  2  Nummer  5b  GWB  bedarf  es  nach  Satz  1  u.  a.
 einer  zustellungsfähigen  postalischen  Anschrift  im  Inland
 (Nummer  1).  Außerdem  haben  die  Meldepflichtigen  (bei-
 spielsweise  durch  den  Nachweis  einer  Verbandszugehörig-
 keit)  nach  Satz  2  glaubhaft  zu  machen,  dass  es  sich  bei  ih-
 nen  tatsächlich  um  einen  Meldepflichtigen  im  Sinne  des
 §  47k  Absatz  2  GWB  in  Verbindung  mit  §  2  Absatz  1  han-
 delt.  Dadurch  soll  von  vornherein  ausgeschlossen  werden,
 dass  beispielsweise  Preisdaten  fiktiver  Tankstellen  an  die
 Markttransparenzstelle  übermittelt  werden.  Hierdurch  soll
 größtmögliche  Integrität  der  Daten  sichergestellt  werden.
 Damit  der  Markttransparenzstelle  stets  aktuelle  Daten  be-
 züglich  der  Meldepflichtigen  vorliegen,  sind  Änderungen
 der  Daten  nach  Satz  1  unverzüglich  an  die  Markttranspa-
 renzstelle zu übermitteln (Satz  3).

 Zu §  3  (Befreiung von der Meldepflicht)

 Um  kleine  und  mittlere  Unternehmen  durch  die  Pflichten
 zur  Übermittlung  der  Grund-  und  Preisdaten  nach  §  4
 Absatz  1  und  2  nicht  übermäßig  zu  belasten,  sieht  §  47k
 Absatz  8  Satz  1  Nummer  2  GWB  eine  Ermächtigung  des
 BMWi  zur  Festlegung  von  angemessenen  Bagatellgrenzen
 für  die  Meldepflichten  nach  §  47k  Absatz  2  GWB  vor.  Die
 in  §  3  enthaltenen  Befreiungsvoraussetzungen  basieren  auf

 Zumutbarkeitserwägungen  und  dem  Grundsatz  der  Verhält-
 nismäßigkeit.  So  werden  Meldepflichtige  von  der  Melde-
 pflicht  befreit,  wenn  der  mit  den  Meldepflichten  verbun-
 dene  einmalige  Erfüllungsaufwand  (insbesondere  Investi-
 tionskosten)  und  der  laufende  Meldeaufwand  zum  Jahres-
 durchsatz  von  Kraftstoffen  und  dem  damit  verbundenen
 Umsatz  der  Tankstelle  außer  Verhältnis  steht.  Ein  Melde-
 pflichtiger  kann  auch  dann  von  seiner  Meldepflicht  befreit
 werden,  wenn  er  zwar  nicht  die  Befreiungsvoraussetzungen
 nach  Absatz  1  Nummer  1  erfüllt,  die  Meldepflichten  für  ihn
 aber  nach  Absatz  1  Nummer  2  eine  unzumutbare  Härte  be-
 deuten würden.

 §  3  sieht  ein  sog.  Opt-out-Modell  vor.  Dem  liegt  folgende
 Überlegung  zugrunde:  Grundsätzlich  ist  davon  auszugehen,
 dass  etwa  5  Prozent  der  öffentlichen  Tankstellen  die  in
 Absatz  1  Nummer  1  genannten  Befreiungsvoraussetzungen
 erfüllen  und  damit  von  der  Meldepflicht  befreit  werden
 könnten.  In  der  Praxis  ist  indes  nur  von  wenigen  Befrei-
 ungsanträgen  auszugehen,  da  sich  zumindest  die  meisten
 freien  Tankstellen,  die  die  Befreiungsvoraussetzungen  erfül-
 len,  nach  Informationen  aus  der  Branche  Wettbewerbsvor-
 teile  von  einer  Preisübermittlung  an  die  Markttransparenz-
 stelle  versprechen.  Da  also  davon  auszugehen  ist,  dass  auch
 der  überwiegende  Teil  der  Meldepflichtigen,  der  die  Befrei-
 ungsvoraussetzungen  erfüllt,  die  Preisdaten  freiwillig  an  die
 Markttransparenzstelle  übermitteln  möchte,  um  auf  den
 Tankstellenmärkten  sichtbar  zu  sein,  ist  das  Opt-out-Modell
 mit  einem  geringeren  Erfüllungsaufwand  verbunden  als  das
 Opt-in-Modell.  Hiernach  müssten  die  Unternehmen  bzw.
 Tankstellenbetreiber,  die  nicht  zur  Meldung  verpflichtet
 sind,  sich  aber  dennoch  an  dem  System  beteiligen  wollen,
 erst  durch  einen  Antrag  bei  der  Markttransparenzstelle  frei-
 willig der Meldepflicht unterwerfen.

 Nach  dem  Opt-out-Modell  unterliegen  die  Meldepflichtigen
 nach  §  2  Absatz  1  Nummer  1  und  2  grundsätzlich  der  durch
 §  4  Absatz  1  und  2  näher  ausgestalteten  Meldepflicht  nach
 §  47k  Absatz  2  GWB,  sofern  sie  nicht  die  in  §  3  Absatz  1
 Nummer  1  (Bagatellklausel)  oder  Absatz  1  Nummer  2  (Här-
 tefall-Klausel)  genannten  Befreiungsvoraussetzungen  erfül-
 len  und  einen  entsprechenden  Antrag  bei  der  Markttranspa-
 renzstelle  stellen.  In  diesem  Antrag  müssen  die  Melde-
 pflichtigen  das  Vorliegen  dieser  Voraussetzungen  nachwei-
 sen  (Absatz  1  Nummer  1)  bzw.  glaubhaft  machen  (Absatz  1
 Nummer  2).  Sofern  die  Meldepflichtigen  zwar  die  Voraus-
 setzungen  erfüllen,  aber  keinen  entsprechenden  Befreiungs-
 antrag  bei  der  Markttransparenzstelle  stellen,  unterwerfen
 sie  sich  damit  freiwillig  den  Meldepflichten.  Nach  §  81
 Absatz  2  Nummer  5b  GWB  handeln  sie  dann  –  wie  alle  an-
 deren  Meldepflichtigen  –  ordnungswidrig,  wenn  sie  vor-
 sätzlich  oder  fahrlässig  eine  Preisänderung  nach  §  47k
 Absatz  2  GWB  nicht,  nicht  richtig,  nicht  vollständig  oder
 nicht rechtzeitig an die Markttransparenzstelle übermitteln.

 Die  Befreiung  nach  Absatz  1  Nummer  1  gilt  immer  nur  für
 die  jeweilige  Tankstelle.  Voraussetzung  ist,  dass  der  Ge-
 samtdurchsatz  von  Otto-  und  Dieselkraftstoffen  (unabhän-
 gig  von  den  drei  in  §  4  Absatz  2  Satz  1  genannten  Sorten)  in
 dem  der  Antragstellung  vorangegangenen  Kalenderjahr
 1  000  Kubikmeter  oder  weniger  betragen  hat.  Durchsatz  im
 Sinne  dieser  Vorschrift  bedeutet  die  Menge  an  Kraftstoff,
 die  von  einem  Lagertank  einer  Tankstelle  in  bewegliche  Be-
 hältnisse  umgefüllt  worden  ist.  Die  Bagatellgrenze  von
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1  000  Kubikmeter  pro  Kalenderjahr  für  den  Gesamtdurch-
 satz  von  Otto-  und  Dieselkraftstoff  lehnt  sich  an  die  Baga-
 tellgrenze  der  10.  Verordnung  zur  Durchführung  des  Bun-
 des-Immissionsschutzgesetzes  (Verordnung  über  die  Be-
 schaffenheit  und  die  Auszeichnung  der  Qualitäten  von
 Kraft-  und  Brennstoffen  –  10.  BImSchV)  für  die  Vorhaltung
 einer  Alternativ-Kraftstoffsorte  bei  der  Einführung  von  E10
 an.  Nach  §  3  Absatz  4  der  10.  BImSchV  brauchen  Tankstel-
 len  mit  weniger  als  500  Kubikmeter  Ottokraftstoff  pro  Jahr
 bei  der  Abgabe  von  E10  keine  Alternativ-Sorte  E5  anzubie-
 ten.  Da  sich  die  Bagatellgrenze  der  vorliegenden  Rechtsver-
 ordnung  auf  den  Gesamtdurchsatz  von  Otto-  und  Diesel-
 kraftstoff  bezieht,  erscheint  eine  Verdopplung  der  Bagatell-
 grenze des §  3 Absatz  4 der 10.  BImSchV sachgerecht.

 Für  die  Berechnung  des  Gesamtdurchsatzes  von  Otto-  und
 Dieselkraftstoffen  gilt:  Wurde  die  Tankstelle  erst  im  Verlauf
 des  (dem  der  Antragstellung  vorangegangenen)  Kalender-
 jahres  eröffnet,  so  ist  der  tatsächliche  Durchsatz  auf  das  ge-
 samte Kalenderjahr hochzurechnen.

 Die  Härtefall-Klausel  nach  Absatz  1  Nummer  2  soll  den
 Meldepflichtigen  in  Einzelfällen  eine  Befreiungsmöglich-
 keit  unabhängig  von  der  Bagatellschwelle  nach  Absatz  1
 Nummer  1  bieten.  Hierfür  kommt  beispielsweise  der  Fall  in
 Betracht,  dass  die  betroffene  Tankstelle  in  absehbarer  Zeit
 aus  dem  Markt  ausscheiden  wird.  In  einem  solchen  Fall
 könnten  die  notwendigen  Investitionskosten  (trotz  eines
 Durchsatzes  von  Kraftstoffen  von  mehr  als  1  000  Kubikme-
 tern  im  Kalenderjahr)  ebenfalls  als  unverhältnismäßig  bzw.
 unzumutbar erscheinen.

 Beträgt  der  Gesamtdurchsatz  von  Otto-  und  Dieselkraftstof-
 fen  einer  nach  Absatz  1  Nummer  1  befreiten  Tankstelle  in
 einem  der  darauf  folgenden  Kalenderjahre  mehr  als  1  000
 Kubikmeter  oder  liegt  eine  unzumutbare  Härte  nach
 Absatz  1  Nummer  2  nicht  mehr  vor,  hebt  die  Markttranspa-
 renzstelle  die  Befreiung  nach  Absatz  2  mit  Wirkung  ex  nunc
 auf.  Um  der  Markttransparenzstelle  die  erforderliche  Tat-
 sachenkenntnis  zu  verschaffen,  haben  die  von  der  Melde-
 pflicht  befreiten  Meldepflichtigen  der  Markttransparenz-
 stelle  die  für  eine  Aufhebung  relevanten  Tatsachen  unver-
 züglich zu übermitteln.

 Zu §  4  (Übermittlung der Grund- und Preisdaten)

 Diese  Vorschrift  enthält  gemäß  §  47k  Absatz  8  Nummer  1
 GWB  nähere  Bestimmungen  zum  genauen  Zeitpunkt  sowie
 zur  Art  und  Form  der  Übermittlung  der  Preisdaten  nach
 §  47k  Absatz  2  Satz  1  GWB.  Die  von  den  Meldepflichtigen
 an  die  Markttransparenzstelle  zu  übermittelnden  Angaben
 umfassen allgemeine und laufende Angaben.

 Die  allgemeinen  Angaben  nach  Absatz  1  betreffen  die  erfor-
 derlichen  Angaben  zu  den  Tankstellen,  bei  denen  der  Mel-
 depflichtige  über  die  Preissetzungshoheit  verfügt.  Damit  die
 Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiensten  die  nach
 Absatz  2  übermittelten  Preisdaten  zur  Verbraucherinforma-
 tion  nach  §  47k  Absatz  5  Satz  1  und  2  GWB  nutzen  können,
 bedarf  es  auch  einer  Zuordnung  der  Preisdaten  zur  jewei-
 ligen  Tankstelle  und  der  Bekanntgabe  ihres  konkreten
 Standortes.  Vor  diesem  Hintergrund  werden  die  Melde-
 pflichtigen  –  neben  der  Übermittlung  von  Preisänderungen
 nach  Absatz  2  –  auch  zur  Übermittlung  allgemeiner  Anga-
 ben  nach  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  bis  4  (Grunddaten)

 verpflichtet.  Damit  die  Verbraucher-Informationsdienste
 möglichst  anwenderfreundlich  ausgestaltet  werden  können,
 sind  nach  Nummer  4  Angaben  über  die  Unternehmenskenn-
 zeichen  der  Tankstelle  (beispielsweise  Zugehörigkeit  zu  ei-
 ner  Markengesellschaft),  soweit  einschlägig,  und  nach
 Nummer  3  die  Öffnungszeiten  der  Tankstelle  an  die  Markt-
 transparenzstelle  zu  übermitteln.  Je  nach  geographischer
 Lage  der  Tankstelle  und  Ausgestaltung  des  Verbraucher-In-
 formationsdienstes  kann  bezüglich  des  Standortes  die  An-
 gabe  der  Geodaten  in  Form  einer  Adresse  (insbesondere  im
 städtischen  Umfeld)  oder  in  Form  der  Koordinaten  (insbe-
 sondere  bei  Tankstellen  an  Bundesautobahnen  oder  zur
 GPS-Ortung  mittels  Navigationssystem)  als  nutzerfreundli-
 cher  erscheinen.  Da  alle  Tankstellen  über  (eindeutige)  Koor-
 dinaten,  jedoch  nicht  alle  Tankstellen  über  eine  (eindeutige)
 Adresse  verfügen,  sind  nach  Nummer  2  jedenfalls  die  Koor-
 dinaten  verpflichtend  anzugeben;  falls  vorhanden,  sollte
 auch die Adresse übermittelt werden.

 Da  die  Markttransparenzstelle  die  Grunddaten  nach  Absatz  1
 Satz  1  den  zugelassenen  Anbietern  von  Verbraucher-Infor-
 mationsdiensten  nach  §  5  Absatz  1  und  2  in  regelmäßigen  In-
 tervallen  zum  elektronischen  Abruf  zur  Verfügung  stellt  und
 auch  diese  Angaben  möglichst  stets  aktuell  sein  sollten,  müs-
 sen  etwaige  Änderungen  dieser  Angaben  der  Markttranspa-
 renzstelle  rechtzeitig  (d.  h.  in  der  Woche  vor  ihrer  Geltung)
 vorliegen  (Absatz  1  Satz  2).  Beispielsweise  ist  denkbar,  dass
 diese  allgemeinen  Daten  den  Verbraucher-Informations-
 diensten  jeweils  wöchentlich  in  aktualisierter  Fassung  zur
 Verfügung  gestellt  werden.  Dieses  System  der  Mitteilung  von
 Änderungen  soll  gewährleisten,  dass  auch  Sonderkonstella-
 tionen  wie  abweichende  Öffnungszeiten  an  besonderen
 Feiertagen  (z.  B.  Ostern  oder  Weihnachten)  abgebildet  wer-
 den  können,  ohne  dafür  großen  Aufwand  zu  verursachen.

 Absatz  2  enthält  mit  der  näheren  Ausgestaltung  der  in  §  47k
 Absatz  2  Satz  1  GWB  verankerten  Pflicht  zur  Übermittlung
 der  Änderungen  von  Kraftstoffpreisen  den  Kern  der  Verord-
 nung.  Die  laufenden  Angaben  betreffen  die  Verkaufspreise
 der  relevanten  Kraftstoffsorten  (Preisdaten).  Absatz  2  Satz  1
 beschränkt  dabei  die  Meldepflichten  auf  die  gängigen  Kraft-
 stoffsorten  Super  E5,  Super  E10  (beides  Ottokraftstoffe)  und
 Diesel  (vgl.  zur  näheren  Definition  der  Kraftstoffe  auch  die
 Begründung  zum  Regierungsentwurf,  Bundestagsdrucksache
 17/10060,  S.  31).  Bezüglich  des  genauen  Zeitpunktes  der
 Übermittlung  des  jeweiligen  neuen  Verkaufspreises  legt  Ab-
 satz  2  Satz  2  fest,  dass  die  Meldung  innerhalb  eines  Zeit-
 raums  von  fünf  Minuten  nach  der  Preisänderung  zu  erfolgen
 hat.  Die  Änderung  ist  mit  der  Umstellung  auf  den  neuen  Preis
 an  der  Zapfsäule  der  Tankstelle  wirksam.  Um  festzustellen,
 ob  die  Meldung  rechtzeitig  erfolgt  ist,  hat  der  Meldepflichtige
 der  Markttransparenzstelle  zugleich  den  tatsächlichen  Ände-
 rungszeitpunkt  zu  übermitteln.  Vorab-Meldungen  der  Preis-
 änderungen  (d.  h.  vor  der  Preisänderung  an  der  Zapfsäule)  an
 die  Markttransparenzstelle  sind  ausgeschlossen.  Es  handelt
 sich  hierbei  um  Geschäftsgeheimnisse,  die  nicht  ohne  Weite-
 res  an  Dritte  (Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiens-
 ten)  weitergegeben  und  –  schon  allein  aus  wettbewerblichen
 Erwägungen  –  vorab  veröffentlicht  werden  dürfen.  Solche
 Vorab-Meldungen  würden  insbesondere  höhere  und  somit
 auch  kostspieligere  Anforderungen  an  die  Datensicherheit
 stellen.  Stattdessen  sollen  die  Preismeldungen  nach  Absatz  2
 nur  das  abbilden,  was  für  jeden  sichtbar  ist.



Drucksache 17/12390 – 20 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Absatz  3  gibt  den  Meldepflichtigen  die  Möglichkeit,  sich
 für  die  direkte  Übermittlung  der  Grunddaten  nach  Absatz  1
 sowie  der  Preisdaten  nach  Absatz  2  an  die  Markttranspa-
 renzstelle  eines  Erfüllungsgehilfen  im  Sinne  von  §  278
 Satz  1  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  (so  genannter  Preis-
 melder)  zu  bedienen.  Erfüllungsgehilfen  der  Meldepflichti-
 gen  können  beispielsweise  externe  Dienstleister  sein.  Der
 Meldepflichtige  muss  hierfür  der  Markttransparenzstelle  die
 nach  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1  erforderlichen  Angaben
 zum  Preismelder  übermitteln.  Damit  verpflichtet  sich  der
 Meldepflichtige,  alle  Angaben  nach  Absatz  1  und  2  aus-
 schließlich  über  den  Preismelder  an  die  Markttransparenz-
 stelle  zu  übermitteln  (§  4  Absatz  3  Satz  1  Nummer  2).  Der
 Preismelder  wird  zugleich  ermächtigt,  alle  Rückmeldungen
 der  Markttransparenzstelle  zu  den  eingegangenen  Daten
 nach  §  4  Absatz  4  Satz  3  entgegenzunehmen  (§  4  Absatz  3
 Satz  1 Nummer 3).

 Vorteil  der  Einschaltung  eines  Preismelders  ist,  dass  für  die
 Datenübermittlung  vom  Meldepflichtigen  an  den  Preismel-
 der  nicht  die  Vorgaben  zur  elektronischen  Übermittlung
 nach  §  4  Absatz  4  Satz  1  in  Verbindung  mit  §  8  Absatz  1
 und  2  gelten.  Art  und  Form  der  Übermittlung  der  Preisdaten
 vom  Meldepflichtigen  zum  Preismelder  bleiben  damit  den
 Beteiligten  überlassen.  Denkbar  wäre  es  daher,  dass  der
 Meldepflichtige  die  Daten  beispielsweise  auch  telefonisch,
 per  Email  oder  per  Short  Message  System  („SMS“)  vom
 Mobiltelefon  an  den  Preismelder  übermittelt.  Entsprechen-
 des  gilt  für  die  Übermittlung  der  Rückmeldungen  der
 Markttransparenzstelle  nach  §  4  Absatz  3  Satz  1  Nummer  3
 und  Absatz  4  Satz  3  vom  Preismelder  an  den  Meldepflichti-
 gen.  Entscheidend  ist,  dass  der  Preismelder  gegenüber  der
 Markttransparenzstelle  die  Vorgaben  zur  Übermittlung  der
 Grunddaten  nach  Absatz  1  und  der  Preisdaten  nach
 Absatz  2  (Änderungen  der  Kraftstoffpreise)  sowie  der  Vor-
 gaben  nach  Absatz  4  (elektronische  Übermittlung  über  die
 Standardschnittstelle  der  Markttransparenzstelle  und  Be-
 schränkung  des  Umfangs  der  Änderungsmeldungen)  ein-
 hält.  Sofern  sich  der  Meldepflichtige  zur  Erfüllung  seiner
 Meldepflicht  eines  Preismelders  bedient,  entbindet  ihn  dies
 nach  §  2  Absatz  2  Nummer  2  nicht  von  seiner  Verpflichtung
 nach  §  47k  Absatz  2  Satz  1  und  2  GWB.  So  muss  auch  bei
 Einschaltung  eines  Preismelders  eine  Übermittlung  geän-
 derter  Grunddaten  der  Tankstelle  in  der  Woche  vor  ihrer
 Geltung  sowie  der  Preisänderung  innerhalb  von  fünf  Minu-
 ten  nach  dem  Änderungszeitpunkt  (vgl.  §  4  Absatz  1  Satz  2
 und  Absatz  2  Satz  2)  gewährleistet  sein.  Änderungen  der
 Angaben  zum  Preismelder  nach  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1
 sind  unverzüglich  vom  Meldepflichtigen  an  die  Markttrans-
 parenzstelle zu übermitteln (Absatz  3 Satz  2).

 Absatz  4  Satz  1  enthält  nähere  Bestimmungen  zur  Art  der
 Übermittlung  der  Daten  nach  den  Absätzen  1  und  2.  Er  legt
 fest,  dass  die  Daten  entweder  vom  Meldepflichtigen  oder
 Preismelder  elektronisch  über  die  Standardschnittstelle  der
 Markttransparenzstelle  nach  §  8  Absatz  2  zu  übermitteln
 sind.  Absatz  4  Satz  2  legt  bezüglich  des  Umfangs  der  Ände-
 rungsmeldungen  fest,  dass  diese  zur  Beschränkung  des  Da-
 tentransfers  und  besseren  Handhabbarkeit  auf  die  jeweils
 geänderten  Daten  zu  beschränken  sind.  Eine  regelmäßige
 Übermittlung  auch  unveränderter  Preisdaten  soll  dadurch
 verhindert  werden.  Schließlich  legt  Absatz  4  Satz  3  fest,
 dass  dem  Meldepflichtigen  nach  §  2  Absatz  1  bzw.  Preis-
 melder  nach  §  4  Absatz  3  umgehend  eine  elektronische

 Rückmeldung  zu  den  nach  Satz  1  eingegangenen  Daten  zur
 Verfügung  gestellt  wird.  Voraussichtlich  wird  dies  eine  au-
 tomatisierte  Rückmeldung  über  die  bei  der  Markttranspa-
 renzstelle aufgrund der Meldung erfassten Daten sein.

 Zu §  5  (Datenweitergabe an Anbieter von Verbraucher-
 Informationsdiensten)

 Die  Vorschrift  enthält  nähere  Bestimmungen  zu  Inhalt,  Art,
 Form  und  Umfang  der  Weitergabe  der  Grund-  und  Preisda-
 ten  durch  die  Markttransparenzstelle  an  die  Anbieter  von
 Verbraucher-Informationsdiensten  gemäß  §  47k  Absatz  8
 Nummer 4 in Verbindung mit Absatz  5 GWB.

 Absatz  1  legt  fest,  dass  die  Markttransparenzstelle  nur  den
 nach  §  6  Satz  1  zugelassenen  Anbietern  von  Verbraucher-
 Informationsdiensten  die  Grunddaten  der  Tankstellen  nach
 §  4  Absatz  1  Satz  1  (wie  Name  der  Tankstelle,  Standort,
 Öffnungszeiten  und,  falls  vorhanden,  auch  das  Unterneh-
 menskennzeichen  der  Tankstelle)  sowie  die  jeweils  aktuel-
 len  Kraftstoffpreise  für  die  Sorten  Super  E5,  Super  E10  und
 Diesel  nach  §  4  Absatz  2  Satz  1  (Preisdaten)  zur  Verfügung
 stellt.

 Die  Markttransparenzstelle  stellt  den  zugelassenen  Anbie-
 tern  von  Verbraucher-Informationsdiensten  nach  Absatz  2
 die  aktuellen  Grund-  und  Preisdaten  nach  Absatz  1  in  regel-
 mäßigen  Intervallen  (d.  h.  möglichst  zeitnah)  über  eine  von
 ihr  definierte  Standardschnittstelle  zum  elektronischen  Ab-
 ruf  zur  Verfügung.  Dabei  wird  jeweils  der  komplette  zu  dem
 jeweiligen  Zeitpunkt  aktuelle  Datensatz  nach  Absatz  1  im
 Rahmen  einer  Momentaufnahme  („Screenshot“)  als  Ge-
 samtpaket  zum  Abruf  bereitgestellt.  Dies  soll  einer  Überlas-
 tung  der  Schnittstelle  der  Markttransparenzstelle  vorbeu-
 gen.  Die  Markttransparenzstelle  kann  zu  den  technischen
 Details  des  elektronischen  Datenabrufs  nach  §  8  Absatz  1
 weitere Vorgaben machen.

 Absatz  3  stellt  in  Verbindung  mit  §  47k  Absatz  5  Satz  3
 GWB  klar,  dass  die  Markttransparenzstelle  von  einer  Daten-
 weitergabe  nach  Absatz  1  absehen  kann,  sofern  ein  zugelas-
 sener  Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiensten  ge-
 gen  die  Vorgaben  nach  §  6  Satz  1  Nummer  1  und  2  oder  §  7
 Absatz  1  Nummer  1  bis  6  oder  Absatz  3  verstößt.  Im  Ein-
 zelfall  kann  die  Markttransparenzstelle  dem  Anbieter  die
 Zulassung nach §  6 Satz  1 entziehen.

 Zu §  6  (Zulassung von Anbietern von Verbraucher-
 Informationsdiensten)

 Diese  Vorschrift  enthält  die  Anforderungen  für  die  Zulas-
 sung  der  Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiensten
 und  damit  zugleich  nähere  Bestimmungen  zu  Inhalt,  Art,
 Form  und  Umfang  der  Veröffentlichung  oder  Weitergabe
 der  Preisdaten  an  Verbraucherinnen  und  Verbraucher  von
 Kraftstoffen  durch  die  zugelassenen  Anbieter  nach  §  47k
 Absatz  8  Nummer  3  und  5  in  Verbindung  mit  Absatz  5
 GWB.

 Die  Vorschrift  regelt  das  antragsbasierte  Zulassungsverfah-
 ren.  Danach  lässt  die  Markttransparenzstelle  solche  Antrag-
 steller  als  Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiensten
 im  Sinne  des  §  47k  Absatz  5  Satz  1  GWB  zu,  die  glaubhaft
 machen,  dass  sie  die  in  Satz  1  Nummer  1  und  2  genannten
 Voraussetzungen  erfüllen  werden.  Da  die  Voraussetzungen
 erst  in  der  Zukunft  erfüllt  werden  können,  muss  sich  die
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Darstellung  darauf  beschränken,  dass  der  Antragsteller  der
 Markttransparenzstelle  den  Eindruck  vermittelt,  dass  er  die
 Voraussetzungen  mit  überwiegender  Wahrscheinlichkeit  er-
 füllen  wird.  Hierfür  sollte  der  Antragsteller  daher  Art,
 Dauer  und  Umfang  des  geplanten  Unternehmensgegen-
 stands  nachvollziehbar  (insbesondere  durch  Vorlage  eines
 Geschäftskonzepts) erläutern.

 In  dem  Antrag  muss  nach  Satz  1  Nummer  1  und  2  das  Vor-
 liegen  folgender  Voraussetzungen  glaubhaft  gemacht  wer-
 den:  Als  künftiger  Anbieter  von  Verbraucher-Informations-
 diensten  im  Sinne  des  §  47k  Absatz  5  Satz  1  GWB  wird  er
 die  von  der  Markttransparenzstelle  zur  Verfügung  gestellten
 Daten  mittels  eines  bundesweit  verfügbaren  Informations-
 dienstes  zum  Zwecke  der  bundesweiten  und  auf  Dauer  an-
 gelegten  Verbraucherinformation  über  die  aktuellen  Kraft-
 stoffpreise  verwenden  und  die  Verbraucherinformation
 nicht auf einen bestimmten Nutzerkreis beschränken.

 Die  vorgesehenen  Beschränkungen  entsprechen  dem  Ziel
 der  gesetzlichen  Regelung.  Bei  der  Schaffung  des  §  47k
 Absatz  5  GWB  ging  es  vor  allem  um  eine  möglichst  umfas-
 sende  Verbraucherinformation.  Diese  ist  bei  einem  bundes-
 weiten  und  unbeschränkten  Verbraucher-Informationsdienst
 gewährleistet.  Soweit  bislang  ersichtlich,  dürfte  es  auch  eine
 Vielzahl  von  Anbietern  geben,  die  die  Anforderungen  er-
 füllen  bzw.  erfüllen  können.  Die  Vorgabe  nach  Nummer  2
 Buchstabe  c  schließt  beschränkte  Nutzerkreise  (beispiels-
 weise  nur  Mitglieder)  aus,  nicht  jedoch  entgeltpflichtige
 Verbraucher-Informationsdienste,  die  keine  (sonstige)  Be-
 schränkung des Nutzerkreises vorsehen.

 Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiensten,  die  entge-
 gen  Satz  1  und  Satz  2  Nummer  2  Buchstabe  b  lediglich  lo-
 kal  oder  regional  oder  entgegen  Satz  2  Nummer  2  Buch-
 stabe  c  nur  für  beschränkte  Nutzerkreise  Verbraucherinfor-
 mation  über  die  aktuellen  Kraftstoffpreise  betreiben,  können
 die  Daten  zwar  nicht  unmittelbar  von  der  Markttransparenz-
 stelle,  dafür  aber  von  zugelassenen  Anbietern  von  Verbrau-
 cher-Informationsdiensten  beziehen.  Diese  Vorgehensweise
 reduziert  die  Belastung  der  Schnittstelle  der  Markttranspa-
 renzstelle  auf  einen  verhältnismäßigen  Umfang.  Nicht  zuge-
 lassene  Verbraucher-Informationsdienste  haben  die  Mög-
 lichkeit,  nur  den  tatsächlich  benötigten  Datenumfang  (evtl.
 angereichert  um  zusätzliche  Informationen)  von  einem  zu-
 gelassenen  Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiensten
 zu  erhalten.  Eine  solche  individualisierte  Datenbereitstel-
 lung  könnte  von  der  Markttransparenzstelle  nur  mit  unver-
 hältnismäßigem Aufwand geleistet werden.

 Nach  Satz  2  hat  der  Antragsteller  allgemeine  Angaben
 (Name  und  Anschrift  des  Antragstellers,  Bezeichnung  des
 Verbraucher-Informationsdienstes,  Name  einer  Kontaktper-
 son  etc.)  zu  übermitteln.  Änderungen  der  Angaben  nach
 Satz  2  sind  der  Markttransparenzstelle  unverzüglich  zu
 übermitteln (Satz  3).

 Zu §  7  (Information  der  Verbraucherinnen  und  Verbraucher
 von Kraftstoffen)

 Diese  Vorschrift  enthält  weitere  Anforderungen  an  die  zuge-
 lassenen  Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiensten
 sowie  nähere  Bestimmungen  zu  Inhalt,  Art,  Form  und  Um-
 fang  der  Veröffentlichung  oder  Weitergabe  der  Preisdaten
 an  Verbraucherinnen  und  Verbraucher  von  Kraftstoffen

 durch  diese  zugelassenen  Anbieter  nach  §  47k  Absatz  8
 Nummer 3 und 5 in Verbindung mit Absatz  5 GWB.

 Absatz  1  enthält  die  von  den  zugelassenen  Anbietern  von
 Verbraucher-Informationsdiensten  bei  der  Veröffentlichung
 der  von  der  Markttransparenzstelle  zur  Verfügung  gestellten
 Daten einzuhaltenden Maßgaben.

 Da  nicht  auszuschließen  ist,  dass  es  bei  den  letztlich  –  ins-
 besondere  nach  §  4  Absatz  2  Satz  1  zu  den  Kraftstoffpreisen
 an  den  Tankstellen  –  gemeldeten  Daten  zu  Unregelmäßig-
 keiten  kommen  kann,  ist  bei  jedem  zugelassenen  Anbieter
 von  Verbraucher-Informationsdiensten  nach  Absatz  2  Satz  1
 eine  Beschwerdestelle  einzurichten.  Über  deren  Kontaktda-
 ten  sind  die  Verbraucherinnen  und  Verbraucher  von  Kraft-
 stoffen  im  Zusammenhang  mit  der  Verbraucherinformation
 zu  informieren  (Absatz  2  Satz  2).  Die  zugelassenen  Anbie-
 ter  müssen  die  von  den  Verbraucherinnen  und  Verbrauchern
 von  Kraftstoffen  gemeldeten  Abweichungen  –  im  Hinblick
 auf  die  Preisdaten  nach  §  4  Absatz  2  Satz  1,  aber  auch  die
 Grunddaten  nach  §  4  Absatz  1  Satz  1  –  entgegennehmen.
 Hierfür  können  sie  beispielsweise  einen  elektronischen
 Meldekanal  (Button  oder  E-Mail-Adresse)  in  ihren  Verbrau-
 cher-Informationsdienst  implementieren  oder  eine  Hotline
 einrichten.  Welche  Daten  tatsächlich  von  der  Markttranspa-
 renzstelle  erhoben  und  zur  Verfügung  gestellt  wurden,  er-
 gibt  sich  aus  der  Kenntlichmachung  der  Quellenangaben
 nach §  7 Absatz  1 Nummer 4.

 Die  eingegangen  Nutzermeldungen  über  unzutreffende  In-
 formationen  sind  nach  Absatz  2  Satz  3  wöchentlich  an  die
 Markttransparenzstelle  zu  übermitteln.  Dadurch  können  von
 der  Markttransparenzstelle  zeitnah  Abweichungen  erfasst,
 geklärt  und  abgestellt  werden.  Dies  ermöglicht  auch  die
 Verhängung  von  Bußgeldern,  sofern  die  Meldepflichtigen
 gegen  ihre  Verpflichtung  nach  §  47k  Absatz  2  GWB  versto-
 ßen.  Nach  Absatz  2  Satz  4  sind  die  Beschwerden  im  Hin-
 blick  auf  die  eigenen  Veröffentlichungen  elektronisch  über
 die  Datenschnittstelle  an  die  Markttransparenzstelle  zu
 übermitteln  (§  4  Absatz  4  Satz  1  entsprechend);  auch  hier-
 für  stellt  die  Markttransparenzstelle  eine  elektronische
 Rückmeldung  zur  Verfügung  (§  4  Absatz  4  Satz  3  entspre-
 chend).

 Zu §  8  (Vorgaben zur technischen Ausgestaltung)

 Die  technische  Ausgestaltung  der  Datenübermittlung  nach
 §  4  Absatz  4  Satz  1  (Dateneingang)  und  des  elektronischen
 Datenabrufs  nach  §  5  Absatz  2  (Datenausgang)  kann  die
 Markttransparenzstelle  nach  §  8  Absatz  1  näher  bestimmen.
 Die  technischen  Vorgaben  betreffen  damit  sowohl  den  Da-
 teneingang  bei  der  Markttransparenzstelle  im  Hinblick  auf
 die  Übermittlungen  der  Meldepflichtigen,  Preismelder  und
 zugelassenen  Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiens-
 ten  als  auch  den  Datenausgang  von  der  Markttransparenz-
 stelle  an  die  nach  §  6  Satz  1  zugelassenen  Anbieter  von  Ver-
 braucher-Informationsdiensten.  So  kann  die  Markttranspa-
 renzstelle  beispielsweise  nach  Absatz  1  Satz  2  die  Datenka-
 näle  beschränken,  indem  sie  bestimmte  Datenformate  (z.  B.
 XML  oder  CSV)  vorgibt,  und  Lösungen  zur  Lastbegren-
 zung  vorsehen,  um  eine  automatisierte  Verarbeitung  der  ein-
 gehenden  Daten  zu  ermöglichen,  oder  bestimmen,  nach
 welchem  konkreten  System  die  Standort-Koordinaten  für
 die  Georeferenzierung  anzugeben  sind  (z.  B.  ETRS89/
 UTM).  Die  Markttransparenzstelle  wird  in  diesem  Zusam-
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menhang  nach  Absatz  2  die  Datenschnittstelle  für  den  Da-
 teneingang  und  für  den  Datenausgang  jeweils  definieren,
 einrichten  und  dann  freigeben.  Sie  soll  so  gewählt  werden,
 dass  sie  üblichen  technischen  Standards  entspricht.  Zu  den
 technischen  Details  zum  Dateneingang  wird  die  Markttrans-
 parenzstelle  (bzw.  vor  deren  Einrichtung  das  Bundeskartell-
 amt)  die  Mineralölwirtschaft  sowie  die  interessierten  Kreise
 konsultieren.  Grundsätzlich  soll  die  Entwicklung  konkreter
 Lösungen  für  die  Datenübermittlung  an  diese  Schnittstelle
 dem  Wettbewerb  zwischen  den  Anbietern  entsprechender
 Lösungen  überlassen  bleiben.  Ziel  ist  es,  sowohl  den  Erfül-
 lungsaufwand  für  die  Wirtschaft  als  auch  für  die  Verwaltung
 möglichst  gering  zu  halten.  Zu  den  technischen  Details  zum
 Datenausgang  wird  die  Markttransparenzstelle  (bzw.  vor
 deren  Einrichtung  das  Bundeskartellamt)  die  (potentiellen)
 Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiensten  konsultie-
 ren.

 Die  Markttransparenzstelle  wird  zum  Zwecke  der  Bekannt-
 gabe  der  näheren  Vorgaben  nach  Absatz  1  Satz  1  und  2  und
 ggf.  weiterer  Informationen  eine  Internet-Seite  nach
 Absatz  1  Satz  3  einrichten,  auf  der  sie  u.  a.  alle  wichtigen
 zur  elektronischen  Kommunikation  benötigten  Informatio-
 nen  (beispielsweise  die  zulässigen  Datenformate)  rechtzei-
 tig veröffentlicht.

 Zu §  9  (Inkrafttreten)

 Diese  Vorschrift  regelt  das  Inkrafttreten  der  Verordnung.  Es
 erfolgt  nach  Absatz  3  (vorbehaltlich  der  Regelungen  nach
 Absatz  1  und  2)  am  Tag  nach  der  Verkündung.  Da  bis  zu
 diesem  Zeitpunkt  die  vollständige  Einrichtung  des  Melde-
 systems  der  Markttransparenzstelle  voraussichtlich  nicht  er-
 folgt sein wird, ist ein gestuftes Inkrafttreten vorgesehen.

 Absatz  1  regelt  das  Inkrafttreten  des  für  den  Probebetrieb
 erforderlichen  §  4  Absatz  2  (Übermittlung  der  Preisdaten).
 Ziel  ist  die  Erprobung  des  Systems  unter  möglichst  realen
 Bedingungen.  Damit  der  Probebetrieb  zu  aussagekräftigen
 Ergebnissen  führen  kann,  sollten  möglichst  viele  Tankstel-
 len  sowie  zumindest  einige  zugelassene  Anbieter  von  Ver-
 braucher-Informationsdiensten daran teilnehmen.

 Die  Meldepflichtigen  sollten  etwa  13  000  Tankstellen  ab-
 decken.  Diese  Größenordnung  erscheint  sachgerecht.  Die
 Tankstellen  der  großen  internationalen  und  großen  mittel-
 ständischen  Unternehmen  können  schon  aufgrund  der  bei
 diesen  ohnehin  bestehenden  technischen  Voraussetzungen
 zeitnah  bei  der  Markttransparenzstelle  erfasst  werden.  Beim
 übrigen  Mittelstand  ist  zumindest  eine  Erfassung  der  Hälfte
 der  Tankstellen  zeitnah  möglich.  13  000  Tankstellen  stellen
 dabei  etwa  90  Prozent  aller  insgesamt  14  678  öffentlichen

 Tankstellen  dar.  Damit  stellen  die  Voraussetzungen  nach
 Absatz  1  sicher,  dass  sowohl  ein  repräsentativer  Ab-
 deckungsgrad  als  auch  eine  Zahl  erreicht  wird,  mit  der  für
 den  späteren  Betrieb  jedenfalls  zu  rechnen  ist.  Eine  mög-
 lichst  große  Zahl  ist  wichtig,  da  insofern  nicht  nur  die  Tech-
 nik  der  Eingangsschnittstelle,  sondern  auch  die  Verarbei-
 tung der Datenmenge zu erproben ist.

 Die  Anzahl  der  Anbieter  von  Verbraucher-Informations-
 diensten  ist  mit  lediglich  drei  zwar  relativ  gering,  für  den
 Probebetrieb  aber  angemessen.  Bei  noch  weniger  Anbietern
 dürften  kaum  sinnvolle  Ergebnisse  zu  erwarten  sein.  Außer-
 dem  besteht  keine  Teilnahmepflicht  für  Anbieter  von  Ver-
 braucher-Informationsdiensten.  Die  Voraussetzung  einer
 größeren  Anzahl  von  Anbietern  könnte  dazu  führen,  dass
 der  Probebetrieb  –  und  darauf  aufbauend  dann  auch  der
 endgültige  Betrieb  –  weiter  hinausgezögert  würde.  Dass  zu-
 mindest  drei  Anbieter  zeitnah  zugelassen  werden  können,
 erscheint  angesichts  des  großen  Interesses  von  Seiten  der
 (potentiellen)  Anbieter  von  Verbraucher-Informationsdiens-
 ten  derzeit  ohne  Weiteres  realistisch.  Drei  Anbieter  von  Ver-
 braucher-Informationsdiensten  sollten  dabei  für  eine  Erpro-
 bung  ausreichen,  da  diese  im  Wesentlichen  die  Technik  der
 Ausgangsschnittstelle  nach  dem  Datenverarbeitungsvor-
 gang  betrifft.  Voraussichtlich  werden  die  zugelassenen  An-
 bieter  während  des  Probebetriebs  jedoch  nicht  die  tatsächli-
 chen  Daten  nach  §  5  Absatz  1,  sondern  nur  fiktive  Daten  er-
 halten.  Auch  dies  ist  sachgerecht,  da  nur  der  reibungslose
 Ablauf  (Dateneingang,  Datenverarbeitung  und  Datenaus-
 gang) erprobt werden soll.

 Damit  das  BMWi  den  Tag  des  Inkrafttretens  rechtzeitig  im
 Bundesgesetzblatt  bekannt  geben  kann,  tritt  §  4  Absatz  2
 zwei  Wochen,  nachdem  die  in  Satz  1  genannten  Vorausset-
 zungen erfüllt sind, in Kraft.

 Absatz  2  regelt  das  Inkrafttreten  der  §§  5  und  7  (Weitergabe
 der  Daten  an  die  zugelassenen  Anbieter  von  Verbraucher-
 Informationsdiensten  und  Veröffentlichung  dieser  Daten).
 Um  die  Robustheit  des  Systems  vor  vollumfänglicher  Inbe-
 triebnahme  hinreichend  prüfen  zu  können,  ist  für  den  Probe-
 betrieb  ein  dreimonatiger  Zeitraum  vorgesehen.  Angesichts
 der  an  das  System  der  Markttransparenzstelle  gerichteten
 Erwartungen  erscheint  es  sachgerecht,  den  endgültigen  Be-
 trieb  erst  nach  drei  Monaten  Probebetrieb  aufzunehmen.  In
 dieser  Zeit  können  ggf.  auch  noch  etwaige  kleinere  Mängel
 beseitigt werden.

 Nach  Absatz  3  treten  alle  weiteren  Vorschriften  (beispiels-
 weise  §  4  Absatz  1  und  3,  §  6)  bereits  am  Tag  nach  der  Ver-
 kündung in Kraft.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  (NKR)  hat  das  Rege-
 lungsvorhaben geprüft.

 I.  Zusammenfassung

 II.  Im Einzelnen

 Gemäß  §  47k  Absatz  2  GWB  sind  Betreiber  öffentlicher
 Tankstellen  verpflichtet,  bei  jeder  Änderung  ihrer  Kraft-
 stoffpreise  diese  in  Echtzeit  und  differenziert  nach  der  je-
 weiligen  Sorte  an  die  Markttransparenzstelle  für  Kraftstoffe
 zu  übermitteln.  Die  Einführung  dieser  Meldepflicht  erfolgte
 mit  dem  Gesetz  zur  Einrichtung  einer  Marktransparenzstelle
 für den Großhandel mit Strom und Gas.

 Zur  Ausgestaltung  des  konkreten  Meldeverfahrens  ist  das
 BMWi  gemäß  §  47k  Absatz  8  GWB  ermächtigt,  eine  ent-
 sprechende  Rechtsverordnung  zu  erlassen.  Mit  dem  vorlie-
 genden  Regelungsvorhaben  macht  das  BMWi  von  dieser
 Ermächtigungsgrundlage Gebrauch.

 Das  Ressort  hat  die  in  der  Verordnung  enthaltenen  Vorgaben
 und  die  daraus  resultierenden  Auswirkungen  auf  den  Erfül-
 lungsaufwand nachvollziehbar dargestellt.

 Danach  führt  das  Meldesystem  für  die  Wirtschaft  zu  einem
 Erfüllungsaufwand  von  jährlich  rund  2,8  Mio.  Euro  und
 einmalig  rund  7,1  Mio.  Euro.  Dieser  Erfüllungsaufwand
 setzt sich wie folgt zusammen:

 Wirtschaft

 Jährlicher Erfüllungsaufwand
 Davon Bürokratiekosten

 Einmaliger Erfüllungsaufwand

 2,8 Mio.  €

 2,8 Mio.  €

 7,1 Mio.  €

 Verwaltung

 Jährlicher Erfüllungsaufwand
 Einmaliger Erfüllungsaufwand

 1,3 Mio.  €

 2,2 Mio.  €

 Bürger  Keine Auswirkungen

 Mit  Blick  auf  die  Ziele  des  MTSG,  die  Marktbeobachtung
 im  Kraftstoffbereich  zu  verbessern  sowie  Transparenz
 über  Kraftstoffpreise  für  Verbraucher  zu  erhöhen  und  da-
 mit  den  Wettbewerb  zu  stärken,  wurde  aus  Sicht  des  NKR
 ein kostengünstiges Verfahren geschaffen.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  begrüßt  im  Rahmen  sei-
 nes gesetzlichen Prüfauftrags das Regelungsvorhaben.
 1  Zentral organisierte Tankstellen z.  B. ARAL, Shell; Daten liegen zentral vor und können direkt an Markttransparenzstelle übermittelt werden.

 2  Sendegerät, das an den Preismast angebracht wird und Preisänderungen automatisch an Markttransparenzstelle übermittelt.

 3  Automatisierte Übermittlung über Kassensystem.

 4  Externe  Preismelder  stellen  Tankstellen  eine  Internetmaske  zur  Verfügung,  in  der  jede  Preismeldung  eingetragen  werden  kann.  Preismelder  leiten

 Daten dann an Markttransparenzstelle weiter.

 Vorgaben  Normadressat  Jährlicher
 Aufwand

 Einmaliger
 Aufwand

 Preismeldung nach §  4 Absatz 2  165 zentral organisierte Unternehmen
 (Meldung über Pricing-System1  152  000  €  3  960  000  €

 400 Tankstellen (Meldung über Transponder2  40  000  €  400  000  €

 300 Tankstellen (Meldung über Anbindungs-
 lösung3  90  000  €  1  800  000  €

 500 Tankstellen (Meldung über Preismelder4  1  540  000  €  30  200  €

 Gesamt  1  822  000  €  6  190  000  €

 Übermittlung  allgemeiner  Angaben  nach
 §  2 Absatz 3 Satz 1 und § 4 Absatz 1  14  700 Tankstellen  888  000  €  888  000  €

 Befreiung von Meldepflichten nach §  3  100 Tankstellen  5  500  €  14  500  €

 Antrag auf Zulassung nach § 6 Satz 1  Verbraucherinformationsdienste  2  700  €  9  100  €

 Erfassung und Übermittlung
 von  Beschwerden nach § 7 Absatz 3  Verbraucherinformationsdienste  47  100  €  Marginal



Drucksache 17/12390 – 24 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Der  Erfüllungsaufwand  auf  Seiten  der  Marktransparenz-
 stelle  wird  auf  jährlich  1,3  Mio.  Euro  und  einmalig
 2,2  Mio.  Euro geschätzt.

 Gegenüber  dem  ursprünglichen  Entwurf  des  MTSG  wurden
 die  Meldepflichten  nach  §  47k  Absatz  2  GWB  im  parlamen-
 tarischen  Verfahren  erheblich  reduziert.  Das  Marktranspa-
 renzstellen-Gesetz  sah  zunächst  eine  wöchentliche  Meldung
 von  Preis-  und  Mengendaten  vor.  Der  daraus  resultierende
 Aufwand  der  Wirtschaft  wurde  auf  jährlich  4,2  Mio.  Euro
 und  einmalig  85,1  Mio.  Euro  geschätzt.  Die  einmaligen
 Kosten  waren  vor  allem  auf  die  geforderte  Meldung  von
 Mengendaten  zurückzuführen  (85  Prozent  der  Kosten).  In

 seiner  Stellungnahme  vom  3.  September  2012  hatte  der
 NKR  daher  empfohlen,  im  parlamentarischen  Verfahren  zu
 prüfen,  ob  und  inwieweit  auf  eine  Meldung  der  Mengenda-
 ten verzichtet werden kann.

 Mit  Blick  auf  die  Ziele  des  MTSG,  die  Marktbeobachtung
 im  Kraftstoffbereich  zu  verbessern  sowie  Transparenz  über
 Kraftstoffpreise  für  Verbraucher  zu  erhöhen  und  damit  den
 Wettbewerb  zu  stärken,  wurde  damit  aus  Sicht  des  NKR  ein
 kostengünstiges Verfahren geschaffen.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  begrüßt  im  Rahmen  sei-
 nes gesetzlichen Prüfauftrags das Regelungsvorhaben.
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